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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-
Gesetzes 

A) Problem 

Aufgrund des Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Zweckvermögensgesetzes wurden ab dem Jahr 
1994 in mehreren Schritten Wohnungsbauförderdarlehen (das sog. „Zweckvermögen“) 
als Zweckeinlage zur Stärkung des haftenden Eigenkapitals in die Bayerische Landes-
bank (BayernLB) eingebracht. 

Bedingt durch regulatorische Änderungen mussten die Einbringungsverträge seitdem 
mehrfach angepasst werden; zuletzt wurden sie durch den Beteiligungsvertrag zwi-
schen dem Freistaat Bayern und der BayernLB vom 20. Dezember 2012 mit Wirkung 
ab dem 1. Januar 2013 neugefasst („Beteiligungsvertrag“). Durch den Beteiligungsver-
trag wurde die Zweckeinlage in eine Stille Einlage des Freistaates Bayern in der Bay-
ernLB überführt. 

Im Zuge einer Überprüfung der vor Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Ka-
pitaladäquanzverordnung) am 1. Januar 2014 begebenen Kapitalinstrumente haben die 
zuständigen Bankaufsichtsbehörden jüngst die Konformität der Stillen Einlage mit der 
Kapitaladäquanzverordnung in Frage gestellt. Die Bankaufsichtsbehörden haben ange-
kündigt, dass die Stille Einlage des Freistaates Bayern in der BayernLB in ihrer derzei-
tigen Form ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr als hartes Kernkapital der BayernLB im 
bankaufsichtlichen Sinne anerkannt werden könne. 

 

B) Lösung 

Um die Beanstandung der Bankaufsichtsbehörden zu beheben und zugleich das harte 
Kernkapital der BayernLB im heutigen Umfang zu erhalten, ist der Beteiligungsvertrag 
zu beenden und die Stille Einlage in einen anderen Bestandteil des harten Kernkapitals 
der BayernLB (z. B. die HGB-Kapitalrücklage) zu überführen. Im Gegenzug für die Be-
lassung des Zweckvermögens in der BayernLB soll die mittelbare Beteiligung des Frei-
staates Bayern am Grundkapital der BayernLB und deren jährlichen Ausschüttungen 
durch Übertragung von Aktien des Sparkassenverbands Bayern an der BayernLB Hol-
ding AG auf den Freistaat Bayern zum 1. Januar 2025 angemessen erhöht werden. Zu 
diesem Zweck ist eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage im Zweckvermögens-
gesetz sowie eine Anpassung des Bayerischen Landesbank-Gesetzes erforderlich. 

 

C) Alternativen 

Keine. Ohne Aufhebung des Beteiligungsvertrags und Einbringung des Abfindungsan-
spruchs in andere Kapitalbestandteile der Bank droht die Aberkennung der Stillen Ein-
lage als hartes Kernkapital der BayernLB im bankaufsichtlichen Sinn. Um dem zu be-
gegnen, ist eine neue Ermächtigungsgrundlage erforderlich. 
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D) Kosten 

1. Staat 

Keine. Für die Übertragung bzw. Überlassung des Zweckvermögens erhält der Frei-
staat Bayern künftig anstelle einer unmittelbaren Beteiligung an der BayernLB auf-
grund seiner Stillen Einlage eine höhere mittelbare Beteiligung am Grundkapital der 
BayernLB. 

2. Kommunen, Wirtschaft und Bürger 

Keine 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-
Gesetzes 

§ 1 

Änderung des Zweckvermögensgesetzes 

Das Zweckvermögensgesetz (ZweckVermG) vom 23. Juli 1994 (GVBl. S. 602, 
BayRS 762-7-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 329 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Bildung und Verwaltung von Zweckvermögen“. 

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Das Staatsministerium wird zudem ermächtigt, durch Vertrag den durch Än-
derung und Neufassung der Einbringungsverträge geschaffenen Beteiligungs-
vertrag zu beenden und das Zweckvermögen gegen eine angemessene Erhö-
hung der mittelbaren Beteiligung des Freistaates Bayern an dem Grundkapital 
und den unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Generalver-
sammlung der Landesbank stehenden jährlichen Ausschüttungen der Landes-
bank in dieser zu belassen.“ 

2. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Wettbewerbsneutralität“. 

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Ausfallbürgschaft“. 

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

 

§ 2 

Änderung des Gesetzes über die Bayerische Landesbank 

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Februar 2003 (GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 1 
Abs. 328 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Abschnitt I wird Teil 1. 

2. Art. 1a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt. 

3. Die Abschnitte II und III werden die Teile 2 und 3. 

4. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „v. H.“ durch die Angabe „%“ ersetzt. 
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b) In Satz 2 Nr. 2 werden nach der Angabe „Abs. 3“ die Wörter „ , soweit die Be-
teiligung in dem der Gewinnverwendung zugrunde liegenden Geschäftsjahr be-
standen hat“ eingefügt. 

5. In Art. 13 werden die Wörter „und anderer Gesetze (BayRS 400-1-J), zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 975, ber. 2003 
S. 52)“ gestrichen.  

6. Abschnitt IV wird Teil 4. 

7. In Art. 18 Satz 3 werden die Wörter „des Gesetzes über die Grundsätze des Haus-
haltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969 (BGBl I S. 1273) in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes“ ersetzt. 

8. In Art. 18a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Mio.“ jeweils durch das Wort „Millionen“ 
ersetzt.  

9. Abschnitt V wird Teil 5. 

10. Art. 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Wörter „vom 22. Mai 2005 (BGBl I S. 1373) in seiner je-
weiligen Fassung“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 1 und 2 wird die Angabe „v. H.“ jeweils durch 
die Angabe „%“ ersetzt.  

11. Abschnitt VI wird Teil 6. 

12. In der Überschrift des Art. 28 wird das Wort „In-Kraft-Treten“ durch das Wort „In-
krafttreten“ ersetzt. 

 

§ 3 

Weitere Änderung des Gesetzes über die Bayerische Landesbank 

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Februar 2003 (GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Im Übrigen ist der Bilanzgewinn an die am Grundkapital Beteiligten im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung abzuführen.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen. 

2. Art. 23 Abs. 3 wird aufgehoben. 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens, geplant: Tag 
nach der Verkündung im GVBl.] in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 3 am …[ein-
zusetzen: Datum des abweichenden Inkrafttretens, geplant 1. Januar 2026] in 
Kraft. 

 

 

Begründung: 

A) Allgemeiner Teil 

Durch die Änderung der Vorschriften zum Zweckvermögen werden die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Aufhebung des Beteiligungsvertrags und Überführung der Stil-
len Einlage des Freistaates Bayern in andere Kapitalbestandteile der BayernLB ge-
schaffen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass das durch die Einbringung des 
Zweckvermögens geschaffene harte Kernkapital der BayernLB im bankaufsichtlichen 
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Sinn weiterhin in vollem Umfang besteht. Im Gegenzug für die Belassung des Zweck-
vermögens in der BayernLB soll die (mittelbare) Beteiligung des Freistaates Bayern am 
Grundkapital und damit auch an den Ausschüttungen der BayernLB angemessen er-
höht werden. 

Die Zweckbindung des Zweckvermögens für staatliche Wohnungsbau- bzw. Wohn-
raumförderprogramme nach Maßgabe von Art. 1 Abs. 2 des Zweckvermögensgesetzes 
(ZweckVermG) und Art. 1 des Gesetzes über die Verwendung der Rückflüsse aus Dar-
lehen des Freistaates Bayern zur Förderung des Wohnungsbaues vom 23. März 1962 
bleibt unverändert aufrechterhalten. Durch die Belassung des Zweckvermögens in der 
BayernLB und die zukünftig höhere Beteiligungsquote des Freistaates Bayern soll si-
chergestellt werden, dass sich keine Auswirkungen auf Mittelverfügbarkeit und Vollzug 
betreffend die staatliche Wohnraumförderung ergeben. Das Zweckvermögen ist weiter-
hin nach Art. 1 Abs. 2 ZweckVermG getrennt vom sonstigen Vermögen der BayernLB 
zu verwalten. 

 

B) Zwingende Notwendigkeit der normativen Regelung 

Zu § 1 und § 2 des Gesetzesentwurfs 

Der Beteiligungsvertrag über die Stille Einlage des Freistaates Bayern in der BayernLB 
beruht auf den Ermächtigungen des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat in 
Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 ZweckVermG. Diese Vorschriften ermächtigen das Staats-
ministerium der Finanzen und für Heimat nicht dazu, den Beteiligungsvertrag zu been-
den und das Zweckvermögen zugleich in der BayernLB zu belassen. Es ist daher erfor-
derlich, eine diesbezügliche Ermächtigung des Staatsministeriums der Finanzen und 
für Heimat durch den Satz 3 in Art. 1 Abs. 1 ZweckVermG einzufügen, um den Bean-
standungen der Bankaufsichtsbehörden bezüglich der Stillen Einlage abzuhelfen und 
das harte Kernkapital der BayernLB in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Andernfalls 
besteht die Gefahr einer Aberkennung als hartes Kernkapital durch die Bankaufsichts-
behörden ab dem 1. Januar 2025. 

Nach Art. 12 Satz 2 des Bayerischen Landesbank-Gesetzes (BayLaBG) ist der aus-
schüttungsfähige Gewinn der BayernLB an die am Grundkapital Beteiligten sowie an-
teilig an den Freistaat Bayern auf seine Beteiligung nach Art. 23 Abs. 3 BayLaBG, d. h. 
die auf Grundlage von Art. 1 Abs. 1 ZweckVermG gebildete Beteiligung, auszuschütten. 
Art. 12 Satz 2 Nr. 2 BayLaBG in der aktuell geltenden Fassung nimmt dabei ausdrück-
lich nur eine im Zeitpunkt der Gewinnverwendung bestehende Beteiligung des Freistaa-
tes Bayern in Bezug. Macht das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mit 
Wirkung zum 31. Dezember 2024 von der Ermächtigung zur Beendigung des Beteili-
gungsvertrags nach dem Art. 1 Abs. 1 Satz 3 ZweckVermG Gebrauch, soll eine Aus-
schüttung an den Freistaat Bayern nach Art. 12 Satz 2 Nr. 2 BayLaBG indes auch nach 
Beendigung der Beteiligung erfolgen, soweit diese in dem der Gewinnverwendung zu-
grunde liegenden Geschäftsjahr noch bestanden hat. Daher ist eine Klarstellung im Ge-
setz erforderlich. 

 

Zu § 3 des Gesetzesentwurfs 

Es ist beabsichtigt, dass das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat mit Wir-
kung zum Jahreswechsel 2024/2025 von der Ermächtigung nach § 1 Gebrauch macht, 
da andernfalls eine Aberkennung der Stillen Einlage als hartes Kernkapital durch die 
Bankaufsichtsbehörden zu erwarten ist. In diesem Fall besteht für alle ab dem 1. Januar 
2025 beginnenden Geschäftsjahre der Landesbank keine gesonderte vertragliche Ver-
einbarung im Sinne des Art. 12 Satz 2 Nr. 2 und Art. 23 Abs. 3 BayLaBG mehr. Der 
Bilanzgewinn für alle ab dem 1. Januar 2025 beginnenden Geschäftsjahre soll sodann 
allein an die am Grundkapital Beteiligten im Verhältnis ihrer Beteiligung abgeführt wer-
den. Aus diesem Grund ist eine erneute Anpassung der gesetzlichen Gewinnverwen-
dungsvorschriften der Landesbank ab dem 1. Januar 2026 erforderlich. 

Die dargelegten Änderungen können deshalb nur im Rahmen einer Gesetzesänderung 
erfolgen. 
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C) Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Nach § 1 wird das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ermächtigt, durch 
Vertrag den durch Änderung und Neufassung der Einbringungsverträge geschaffenen 
Beteiligungsvertrag zu beenden und das Zweckvermögen gegen eine angemessene 
Erhöhung der (mittelbaren) Beteiligung des Freistaates Bayern an der BayernLB in die-
ser zu belassen. Durch die Beendigung des Beteiligungsvertrags kann den aufsichtli-
chen Bedenken an der Stillen Einlage abgeholfen werden. Eine Rückgewähr der Ein-
lage soll nicht erfolgen, um das harte Kernkapital der BayernLB nicht zu verringern. 
Daher wird das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ermächtigt, das Zweck-
vermögen in der BayernLB zu belassen, etwa durch Überführung der Stillen Einlage in 
die HGB-Kapitalrücklage. Da mit der Beendigung der Stillen Einlage die Gewinnaus-
schüttungsrechte des Freistaates Bayern gegenüber der BayernLB nach dem Beteili-
gungsvertrag entfallen werden, soll die (mittelbare) Beteiligung des Freistaates Bayern 
am Grundkapital der BayernLB und damit auch an deren Gewinnausschüttungen im 
Gegenzug für die fortwährende Überlassung des Zweckvermögens angemessen erhöht 
werden. Es ist beabsichtigt, dass das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat 
zur Inanspruchnahme der Ermächtigung mit Wirkung zum Jahreswechsel 2024/2025 
vertragliche Vereinbarungen mit der BayernLB, der BayernLB Holding AG sowie dem 
Sparkassenverband Bayern als weiterem (mittelbaren) Träger der BayernLB ab-
schließt. 

 

Zu § 2 und 3 

§ 2 soll sicherstellen, dass nach einem Gebrauchmachen von der Ermächtigung nach 
§ 1 durch das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat eine Gewinnausschüt-
tung an den Freistaat Bayern auf die Stille Einlage nach Art. 12 Satz 2 Nr. 2 BayLaBG 
für das Geschäftsjahr 2024 auch dann erfolgen kann, wenn die Beteiligung im Zeitpunkt 
des Gewinnverwendungsbeschlusses bereits beendet ist. Das Nähere ist gemäß 
Art. 12 Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 2 BayLaBG durch vertragliche Vereinbarung zu regeln, 
etwa im Rahmen eines Vertrags auf Grundlage von § 1. 

Durch das Gebrauchmachen von der Ermächtigung in § 1 durch das Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat mit Wirkung zum Jahreswechsel 2024/2025 besteht ab 
dem 1. Januar 2025 keine gesonderte vertragliche Vereinbarung mehr. Die Vorschriften 
zur Gewinnverwendung sind deshalb für alle ab dem 1. Januar 2025 beginnenden Ge-
schäftsjahre erneut anzupassen. 

Die weiteren Änderungen des BayLaBG sind lediglich redaktioneller Art. 

 

Zu § 4 

§ 4 regelt das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes. Um den aufsichtlichen Bedenken 
abzuhelfen, ist ein Inkrafttreten des Änderungsgesetzes vor dem 1. Januar 2025 erfor-
derlich. Abweichend hiervon soll § 3 erst zum 1. Januar 2026 in Kraft treten, um die im 
Falle der Inanspruchnahme der Ermächtigung des Art. 1 Abs. 1 Satz 3 ZweckVermG 
geänderte Gewinnverteilung für ab dem 1. Januar 2025 beginnende Geschäftsjahre 
abzubilden. 
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Referat 41 (StMFH)

Von: thomas.heidingsfelder@svb-muc.de
Gesendet: Freitag, 2. August 2024 09:35
An: Referat 41 (StMFH)
Cc: michael.held@svb-muc.de
Betreff: AW: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes 

und des Bayerischen Landesbank-Gesetzes

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Lieber Herr Porzner, 
  
vielen Dank für die Gelegenheit der Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-Gesetzes. 
  
Zu der geplanten Änderung des Zweckvermögensgesetzes haben wir keine Anmerkungen. 
  
Hinsichtlich des BayLaBG sollten die vorgeschlagenen Änderungen gemäß § 2 Nr. 4 b) und § 3 Nr. 1 a) nochmals 
überprüft werden. Derzeit ist der ausschüttungsfähige Gewinn gemäß Art. 12 Satz 2 Nr. 1 BayLaBG „an die am 
Grundkapital Beteiligten im Verhältnis ihrer Beteiligung“ abzuführen. Wie sich aus Art. 3 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 
Nr. 3 BayLaBG ergibt, ist mit der Übertragung der Trägerschaft an der Bayerischen Landesbank die BayernLB Holding 
AG alleinige Trägerin und allein am Grundkapital der BayernLB beteiligt. Nur ihr steht daher das Recht auf 
Gewinnausschüttung zu. Die bisherige Formulierung bei Art. 12 Satz 2 Nr. 1 BayLaBG, gemäß der von am 
Grundkapital Beteiligten in der Mehrzahl gesprochen wird und die auf die Zeit vor der Beleihung zurückzuführen ist, 
erscheint schon jetzt nur bedingt sachgerecht, da sie eine Beteiligung mehrerer insinuiert. Es sollte daher künftig 
eine besser passende Formulierung gewählt werden, und nicht – wie sich aus § 3 Nr.1 a) des Änderungsgesetzes 
ergibt – nach wie vor von den am Grundkapital Beteiligten (Mehrzahl) gesprochen werden. Wir regen daher an, Art. 
12 Satz 2 BayLaBG wie folgt zu formulieren: „Im Übrigen ist der Bilanzgewinn an den oder die am Grundkapital 
Beteiligten im Verhältnis ihrer Beteiligung abzuführen.“ Damit wäre auch der Fall abgebildet, dass es zukünftig doch 
mehrere Beteiligte am Grundkapital der Bank geben sollte. 
  
Abschließend folgender redaktioneller Hinweis: In der Gesetzesbegründung Teil C) zu § 4  wird auf die 
Ermächtigungsgrundlage des geänderten Zweckvermögensgesetzes Bezug genommen. Hierbei handelt es sich es 
sich allerdings nicht - wie angegeben -  um Art. 1 Abs. 1 Satz 2, sondern um den (neuen) Art. 1 Abs. 1 Satz 3 des 
Zweckvermögensgesetzes. 
  
Der SVB ist im Bayerischen Lobbyregister unter der Nummer DEBYLT001A registriert. 
  
  
Viele Grüße 
  
Thomas Heidingsfelder 
  
  
  
  
Freundliche Grüße 
  
Dr. Thomas Heidingsfelder 
Direktor 
  
Leiter des Geschäftsbereichs Steuern, Beteiligungen & Bilanzen 
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Sparkassenverband Bayern 
Karolinenplatz 5 - 80333 München 
Telefon: +49 89 2173-1205    Mobil: +49 151 12568659     
E-Mail: thomas.heidingsfelder@svb-muc.de 
Internet: www.sparkassenverband-bayern.de 
  
  

Von: Referat 41 (StMFH) <Referat41@stmfh.bayern.de>  
Gesendet: Montag, 29. Juli 2024 14:35 
An: Heidingsfelder, Thomas <thomas.heidingsfelder@svb-muc.de> 
Cc: Held, Michael <michael.held@svb-muc.de> 
Betreff: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-
Gesetzes 
  

[EXTERNE-EMAIL] Klicken Sie nicht auf Links oder öffnen Sie keine Anhänge, es sei denn, Sie kennen den Absender und 
wissen, dass der Inhalt sicher ist.  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Heidingsfelder, 
  
im Auftrag von Herrn MR Frank Porzner erhalten Sie angefügtes Schreiben nebst Anlage. 
  
Die Übermittlung erfolgt ausschließlich elektronisch. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Monika Franzl 
__________________________________________ 
Büro Ministerialrat Frank Porzner 
Referat 41 - Bayerische Landesbank 
  
Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat 
Odeonsplatz 4  
80539 München 
Telefon: 089 2306-2659 
FAX: 089 2306-1841 
E-Mail: Monika.Franzl@stmfh.bayern.de 
Internet: www.stmfh.bayern.de 
  

 

  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Tobias Reiß
Staatsminister Albert Füracker
Abg. Andreas Winhart
Abg. Werner Stieglitz
Abg. Tim Pargent
Abg. Stefan Frühbeißer
Abg. Volkmar Halbleib



Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-

Gesetzes (Drs. 19/3247)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden miteinander verbunden. Damit gibt es 14 Minu-

ten Redezeit für die Staatsregierung. Ich eröffne zugleich die Aussprache. Die Ge-

samtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. – Ich erteile Herrn Staatsminister Al-

bert Füracker das Wort.

Staatsminister Albert Füracker (Finanzen und Heimat): Herr Präsident, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Der Titel des Gesetzes wurde genannt. Es ist ein etwas komple-

xer juristischer Vorgang, der hier beschrieben werden muss. Das ist ehrlicherweise 

weniger für eine große politische Debatte geeignet, aber wir müssen aus Gründen, die 

ich jetzt gleich erwähne, ein Gesetz dazu machen. Ich bitte, dies somit in der gebote-

nen Sachlichkeit anzuhören und mitzudiskutieren. Was ich vorzutragen habe, ist sehr 

technisch. Deswegen wird es auch nicht besonders spannend für denjenigen, der sich 

nicht unmittelbar dafür interessiert.

Aber es ist eine wichtige Aufgabe für uns. Es geht um eine der größeren und wichtigs-

ten Beteiligungen des Freistaates Bayern, unsere Bayerische Landesbank, die wir in 

den letzten Jahren wieder gut auf Kurs gebracht haben und die in den letzten Jahren 

maßgeblich an den Freistaat Bayern ausschütten konnte. Sie ist wieder gut geführt 

und gut im Tritt. Aber es verändert sich etwas.

Der Auslöser für dieses Gesetz ist die Stille Einlage des Freistaats bei der BayernLa-

bo. Sie bildet einen Teil des Eigenkapitals der Bayerischen Landesbank. In diesem 

Zweckvermögensgesetz ist die Stille Einlage des Freistaates in der BayernLabo gere-

gelt. Diese Stille Einlage wurde 2013 ausdrücklich von den Bankaufsichtsbehörden als 

hartes Kernkapital der BayernLB anerkannt. Nun ist es anders: Über zehn Jahre spä-
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ter sagt die Bankenaufsicht, dass sie diese Stille Einlage in dieser Weise nicht mehr 

akzeptieren wolle, und kritisiert genau diese. Deswegen müssen wir bei der Stillen 

Einlage substanzielle Veränderungen vornehmen.

Wir haben mit den Sparkassen, die Miteigentümer der Bayerischen Landesbank sind, 

verhandelt und im Mai eine grundsätzliche Verständigung mit dem Sparkassenver-

band erreicht. Wir haben mit der BayernLB über die Neuordnung der Beteiligungsver-

hältnisse gesprochen. Zurzeit halten die Sparkassen 25 % an der Holding, der Frei-

staat Bayern hält 75 %. Damit wir auch das ändern können, ist es notwendig, das 

Gesetz zu ändern, also in diesem Zweckvermögensgesetz und im Bayerischen Lan-

desbank-Gesetz.

Noch einmal zur historischen Entwicklung, damit auch klar ist, worum es dort wirklich 

geht: 1994 und 1995 gab der Freistaat Wohnungsbauförderdarlehen von rund 2,6 Mil-

liarden Euro, das sogenannte Zweckvermögen, als Sacheinlage in die BayernLabo. 

Die BayernLabo verwaltete diese Darlehen im Rahmen dieser Wohnraumförderung 

schon vor 1994. Im Zweckvermögensgesetz ist ausdrücklich geregelt, dass das da-

mals übertragene Zweckvermögen durch die BayernLabo – und das ist jetzt der 

Knackpunkt – im Rahmen der staatlichen Wohnraumförderprogramme einzusetzen ist. 

Das wesentliche Ziel der Einbringung in die Labo war also insbesondere die Stärkung 

des Eigenkapitals der Bayerischen Landesbank. Was hat der Freistaat Bayern davon? 

– Er erhält seither für die Überlassung des Zweckvermögens eine Vergütung.

2013 musste anlässlich dieser regulatorischen Änderung die konkrete Ausgestaltung 

der Überlassung des Zweckvermögens angepasst werden. Es wurde damals – wie ge-

sagt – ein neuer Beteiligungsvertrag in Abstimmung mit der Bankenaufsicht abge-

schlossen. Genau das ist der Grund dafür, weshalb wir für die Überlassung dieses 

Zweckvermögens diese Stille Einlage halten.

Die Stille Einlage erfüllt eine Doppelfunktion: Sie leistet einen Beitrag zum Kernkapital 

der Bayerischen Landesbank; das ist ganz entscheidend, da die Kernkapitalquote 
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sehr viel über die Leistungsfähigkeit der Bank aussagt. Im Gegenzug – ich sage es 

noch einmal – bekommen wir eine Vorabdividende als Vergütung und die Dividende 

nicht erst bei der Dividendenausschüttung der Holding.

Die Bankenaufsicht hat das 2013 anerkannt. Nun stellt die Europäische Zentralbank 

die Kernkapitalfähigkeit dieser Stillen Einlage infrage, übrigens nicht nur in Bayern; es 

gibt dieses Phänomen auch in Hessen. Auch bei der dortigen Helaba hat die EZB die-

selbe Begründung angeführt, wonach die Kernkapitalfähigkeit nicht mehr akzeptiert 

werden könne. Allerdings kann sich in Bayern insbesondere der Anteil der Stillen Ein-

lage an den Gewinnausschüttungen jährlich ändern, je nachdem, wie sich der Wert 

dieses Zweckvermögens entwickelt. Das ist eine ganz entscheidende Botschaft und 

auch ein kleiner Unterschied zu Hessen.

Die Folge davon ist: Wenn wir das Ganze jetzt nicht im Sinne der EZB lösen, dann 

wird sich das harte Kernkapital der Bank verringern. Das wollen wir nicht. Das wäre 

wirtschaftlich nachteilig.Es hätte aber jetzt auch nicht zur Folge, dass wir quasi 2,6 Mil-

liarden Euro für unseren Haushalt zur freien Verfügung bekämen, unter anderem des-

halb, weil damit wiederum gesetzlich geklärt ist, dass Wohnraumförderung durch diese 

entsprechende Nutzung als Darlehen durch die Labo unverändert weiterlaufen soll. 

Wir können das Geld also nicht einfach für etwas anderes verwenden, sondern wir 

müssen damit Wohnbauförderung unterstützen. Ich glaube, es ist politisch auch unum-

stritten, dass die Labo weiterhin Wohnbauförderung vornehmen soll.

Natürlich lässt sich diese Verständigung mit den Sparkassen im Überblick etwa so be-

greifen, dass die Beteiligungsquote neu geregelt wird. Ich glaube, das wird durch die-

ses Gesetz auch in der Öffentlichkeit klar dokumentiert. Aktuell haben wir 75 % der 

Aktien an der BayernLB Holding, der Sparkassenverband hat 25 %. Die Vorabdividen-

de habe ich erklärt. In Zukunft sollen unsere Dividendenansprüche auf etwa 80 % ins-

gesamt steigen, beim Sparkassenverband sollen sie sich auf etwa 20 % verringern. 

Derzeit ist der Anteil eben mit diesen 75 % : 25 % geregelt.
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Aber in der Stillen Einlage ist nicht der Aktienanteil abgebildet; das soll ab 1. Janu-

ar 2025 neu geregelt werden. Dann wird dieser kritisierte Vertrag aufgelöst. Das Kapi-

tal bleibt über eine Buchung in der Kapitalrücklage der Bank. Die Beteiligungsquote 

des Freistaats Bayern an der Holding wird sich entsprechend erhöhen. Dann sind die 

Beteiligungsquote und der Dividendenanspruch neu geregelt. Im Vergleich zum Sta-

tus quo bleibt das Dividendenpotenzial des Freistaats insgesamt unverändert. Die Be-

teiligungsquote entspricht dann allerdings dem Dividendenpotenzial.

Das Zweckvermögen besteht unverändert fort. Die Wohnungsbauförderung bleibt un-

verändert. Das harte Kernkapital der Bank bleibt unverändert, und weil das Kapital in 

der Bank bleibt – das ist ganz wichtig –, müssen wir nicht mit frischen Mitteln nachhel-

fen. Dieses Problem hat man ehrlicherweise in Hessen. Dort wurde ein Milliardenbe-

trag aus dem Staatshaushalt an die Bank gegeben, damit dort die Kernkapitalquote in 

der Dimension erhalten bleibt, wie man sie braucht. Deshalb müssen wir das Gesetz 

ändern.

Ich weiß, das ist sehr technisch, und ich bin gerne bereit, alles offen im Haushaltsaus-

schuss zu diskutieren. Dort werden wir das allerdings in geheimer Sitzung machen 

müssen; denn das Ganze betrifft natürlich die Geschäftsinterna der Landesbank und 

der Sparkassen sehr intensiv, sodass wir achtgeben müssen, dass wir uns in maßge-

blichen Beteiligungen nicht auch hier Schaden dadurch zufügen, dass Vertragsinterna 

in die Öffentlichkeit dringen. Dafür bitte ich um Verständnis.

Deshalb ist die Verständigung mit dem Sparkassenverband sehr wertvoll. Wir wollen, 

dass der Freistaat für die Belassung des Zweckvermögens in der BayernLB eine hö-

here mittelbare Beteiligung erhält, und schaffen hiermit eine Ermächtigungsgrundlage 

für uns als Finanzministerium, damit wir diese Verständigung mit dem Sparkassenver-

band und der BayernLB überhaupt umsetzen können.

Die gesetzlich vorgegebene getrennte Verwaltung des Zweckvermögens vom sonsti-

gen Vermögen der Bank und die Zweckbindung des Zweckvermögens für die Wohn-
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raumförderung bleiben davon unberührt. Also muss sich niemand Sorgen machen: 

Die Wohnraumförderung bleibt damit in der normalen Weise möglich.

Die Ermächtigungsgrundlage soll durch die heute vorliegende Gesetzesänderung ge-

schaffen werden. Der nächste Schritt im Verfahren ist dann, dass wir wie gesagt in 

den Haushaltsausschuss gehen und dort wie gewohnt Beteiligungsangelegenheiten in 

geheimer Sitzung diskutieren. Dafür bitte ich noch einmal um Verständnis.

Noch ein abschließendes Wort zum weiteren Verfahren: Freistaat, Sparkassenverband 

und BayernLB sind in engem Austausch mit der Europäischen Zentralbank und der 

EU-Kommission. Auch hierzu werden wir selbstverständlich im Haushaltsausschuss 

berichten und Rede und Antwort stehen. Die notwendigen Unterlagen wurden formal 

schon Anfang August nach Brüssel und Frankfurt übersandt. Die EZB ist eng in die 

Verhandlungen eingebunden. Es gab mit der Kommission bereits ein erstes Gespräch 

im August auf Arbeitsebene zur Klärung von Verständnisfragen. Der erste Fragenkata-

log der EU-Kommission wurde Anfang September beantwortet. Warum pressiert es 

trotzdem mit dem Gesetz? – Weil das Ganze ab 1. Januar 2025 Anwendung finden 

soll. Das können wir auch schaffen, wenn wir konzentriert weiterarbeiten.

Also noch einmal: Das ist keine Idee des bayerischen Finanzministers. Ich sage es 

ganz offen: Mir hätte es auch getaugt, wie es bisher war, um hier in bairischen Worten 

zu sprechen. Aber es hat seinen Grund. Wir wollen dem nachkommen. Ich glaube, wir 

haben einen guten Weg eingeschlagen. Ich danke allen in meinem Haus, bei den 

Sparkassen und bei der BayernLB, dass sie diesen komplizierten Weg mitgehen und 

die Verhandlungen führen. Wir schaffen es, das harte Kernkapital zu erhalten und die 

Wohnraumförderungen zu belassen, und das auf rechtssicheren Füßen und zum 

Schluss in der großen, sicheren Annahme, dass die EZB diesen Weg dann auch hof-

fentlich so unterstützt. Das wäre mein Begehr. Ich weiß, der Gesetzentwurf ist hoch-

komplex und ein bisschen kompliziert, vielleicht nicht für jeden so spannend, wie er 

sich das wünschen würde. Aber auch das gehört manchmal zum Geschäft im Finanz-

ministerium.
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Nächster Red-

ner ist der Kollege Andreas Winhart.

(Beifall bei der AfD)

Andreas Winhart (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kol-

legen, sehr geehrter Herr Staatsminister! Wir haben den Gesetzentwurf zur Änderung 

dieser zwei Gesetze vorliegen. Wenn man da durchschaut und es rückblickend sieht, 

denke ich, dass wir eigentlich wieder eine sehr solide Landesbank haben, die nach 

kaufmännischen und banküblichen Gesichtspunkten hier mit einer stillen Einlage des 

Freistaats Bayern versehen wurde. So, wie es gelaufen ist, ist es auch eine gute 

Sache.

Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass es mal wieder eine neue EU-Verord-

nung gibt. Wenn wir die EU nicht hätten, müssten wir uns heute überhaupt nicht mit 

diesem Tagesordnungspunkt auseinandersetzen, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD – Tim Pargent (GRÜNE): Das ist keine neue Verordnung!)

– Herr Pargent, Sie dürfen gleich reden. Sie müssen sich hier auch nicht für den Bun-

desvorstand der GRÜNEN bewerben. Da kommen Sie eh nicht rein.

(Lachen bei der AfD)

Zurück zum Thema: Eigentlich hatten wir kaufmännisch alles super geregelt. Jetzt 

kommt wieder etwas aus der EU, und diesmal wird es uns halt nicht mehr als Eigenka-

pital angerechnet. Jetzt spielen wir das Spiel "Linke Tasche, rechte Tasche". Ob das 

Sinn macht, ist die Frage.

Natürlich stehen wir als AfD hinter soliden Finanzen, meine Damen und Herren, und 

hinter guter Wirtschafts- und Währungspolitik, und natürlich müssen Banken kontrol-

liert werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann hier schon erkennen, 
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dass es gerade wieder alle deutschen Landesbanken trifft, nicht nur die in Bayern, 

sondern auch die anderen. Man hat bei der ganzen Geschichte irgendwie das Gefühl, 

dass die EZB hier etwas genauer hinschaut als bei anderen, bei denen ganz gerne 

mal rumspekuliert wird. Das ist nicht gut, meine Damen und Herren. Das ist auch wie-

der Übergriffigkeit der EU. Wir haben hier in Bayern solide Finanzen geschaffen. 

Dabei hätten wir auch bleiben können.

Um es kurz zu machen: Es ist jetzt technisch notwendig, diese Gesetzesänderung 

herbeizuführen. Wir kommen nicht aus, solange wir in der EU sind. Daher werden wir 

dem Ganzen zustimmen.

(Beifall bei der AfD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege 

Werner Stieglitz.

Werner Stieglitz (CSU): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrter Herr Staats-

minister Füracker, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hohes Haus! Dieser Gesetzentwurf 

ist eine notwendige Antwort auf die jüngsten regulatorischen Entwicklungen auf euro-

päischer Ebene im Bankensektor. Für den Entwurf möchte ich mich zunächst bei un-

serem Finanzminister Albert Füracker bedanken. Dank gebührt ihm nicht nur für das 

aufwendige Finden einer guten Lösung, sondern auch dafür, dass er den Haushalts-

ausschuss bereits vor der Sommerpause in geheimer Sitzung über dieses Thema in-

formiert hat.

(Beifall bei der CSU)

Der Haushaltsausschuss kann sich auf unseren Finanzminister verlassen. In verständ-

lichen Worten erklärt er uns anspruchsvolle regulatorische Themen.

Damit bin ich schon beim Punkt. Wir beraten heute über die Rechtsgrundlage, die eine 

Lösung für das harte Kernkapital ermöglicht. Einer Lösung müssen aber noch Ver-

handlungen auf europäischer Ebene vorausgehen. Dem können und wollen wir im 
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Plenum nicht vorgreifen. Wir werden im Haushaltsausschuss in geheimer Sitzung über 

die Einzelfragen beraten. Heute geht es nur um die Rechtsgrundlage. Sobald wir wis-

sen, wie sich die EU-Kommission und die EZB als Bankenaufsicht äußern, werden wir 

uns im Haushaltsausschuss erneut mit dem Thema befassen, wie es der Finanzminis-

ter gerade dargestellt hat.

Unser aller Ziel ist eine stabile und erfolgreiche Bayerische Landesbank. Daher wollen 

wir das harte Eigenkapital auch über 2025 hinaus vollständig erhalten. Die Bank hat 

aktuell eine herausragende Eigenkapitalquote von über 18 %. Sie ist sehr gut aufge-

stellt, und so soll es in unserem bayerischen Interesse auch bleiben. Der vorgelegte 

Gesetzentwurf mag auf den ersten Blick – wir haben es gerade gehört – technisch un-

kompliziert erscheinen. Die Notwendigkeit einer Anpassung ist allerdings zwingend, 

um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Interes-

sen des Freistaates Bayern optimal zu wahren.

Was ist der Hintergrund dieser Gesetzesänderung? – Die BayernLabo spielt seit 

140 Jahren eine zentrale Rolle in der bayerischen Förderlandschaft und ist eine tra-

gende Säule in der bayerischen Wohnraumförderung. Die Mittel bleiben weiterhin für 

die Wohnraumförderung erhalten. Das ist eine Aufgabe, die wichtiger ist denn je. Das 

ist für uns ganz entscheidend: Das Zweckvermögen ist für Wohnbaudarlehen einzu-

setzen. Daran wollen wir nicht rütteln. Daher war es immer unser Ziel, dass die Bay-

ernLabo weiter mit den Mitteln in der Wohnraumförderung arbeiten kann. Sie operiert 

dabei auf einer finanziell soliden Basis, die auch durch die vom Freistaat Bayern ge-

leistete Stille Einlage gestützt wird.

Der Gesetzentwurf, über den wir heute sprechen, zielt darauf ab, die rechtlichen Rah-

menbedingungen so anzupassen, dass die bestehende Beteiligung des Freistaates 

Bayern und der BayernLB neu strukturiert und den europäischen Vorgaben angepasst 

werden kann. Konkret soll der Freistaat künftig anstelle der bisherigen Stillen Beteili-

gung eine höhere mittelbare Beteiligung am Grundkapital der BayernLB erhalten, wie 

es der Minister gerade eben auch ausgeführt hat.
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Die Neubeteiligungsquote des Freistaates an den Gewinnausschüttungen steigt eben-

falls an. Durch den Entwurf wird also eine neue Grundlage geschaffen, die sicherstellt, 

dass die Vermögensverhältnisse zwischen dem Freistaat und der BayernLB den 

neuen regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechen. Wir reden also heute nicht 

nur über die Stille Einlage, die Wohnraumförderung oder die BayernLabo, sondern 

auch über die Bedeutung der BayernLB in unserem Freistaat. Banken sind nicht nur 

Verwahrstellen für Einlagen, sondern auch zentrale Akteure der Kreditvergabe und 

damit in der Finanzierung von Unternehmen, Infrastrukturprojekten und öffentlichen 

Einrichtungen.

Eine gesunde und kapitalstarke BayernLB ist von zentraler Bedeutung für die Spar-

kassen, die regionale Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger in Bayern. Die Bank 

spielt eine Schlüsselrolle in der Finanzierung der öffentlichen Hand, der mittelständi-

schen Wirtschaft und der kommunalen Infrastruktur. Durch die Umstellung auf eine 

mittelbare Beteiligung wird das Eigenkapital der Bank gestärkt, ohne dass neue finan-

zielle Mittel bereitgestellt werden müssen.

Um den Herausforderungen des globalisierten Bankensektors gerecht zu werden und 

gleichzeitig den regionalen Auftrag zu erfüllen, muss die BayernLB weiterhin über eine 

starke Kapitalbasis verfügen. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist ein wichtiger 

Schritt in diese Richtung. Sie sorgt dafür, dass die Bank auch in Zukunft den Anforde-

rungen der Europäischen Bankenaufsicht gerecht wird und gleichzeitig ihre wichtige 

Rolle in der regionalen Wirtschaft und für die Sparkassen in Bayern beibehalten kann.

In diesem Sinne ist die vorgeschlagene Übertragung bzw. Überlassung des Zweckver-

mögens nicht nur rechtlich zwingend, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Die Bay-

ernLB ist eng mit dem Sparkassensystem in Bayern verbunden. Als zentrale Bank für 

die Sparkassen erfüllt sie wichtige Funktionen in der Liquiditätssteuerung und im Risi-

komanagement. Eine starke BayernLB bedeutet auch eine starke Unterstützung für 

die Sparkassen, die wiederum eine zentrale Rolle in der Finanzierung von kleinen und 

mittelständischen Unternehmen spielen. Diese Unternehmen sind das Rückgrat der 
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bayerischen Wirtschaft und tragen maßgeblich zur Beschäftigung und zum Wohlstand 

in unserem Land bei. Die Stabilität der Bayerischen Landesbank hat also direkte Aus-

wirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern. Die vorgeschlagene Ände-

rung der Beteiligungsstruktur stellt sicher, dass die BayernLB auch in Zukunft ihre Auf-

gaben im Rahmen des Sparkassenverbandes erfüllen kann.

Ich bitte daher um Ihre Unterstützung für diesen Gesetzentwurf. Lassen Sie uns ge-

meinsam dafür sorgen, dass Bayern auch in Zukunft über ein stabiles und starkes 

Bankensystem verfügt, das den Herausforderungen der globalisierten Finanzwelt ge-

wachsen ist und gleichzeitig seinen regionalen Auftrag erfüllt.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Danke, Herr Kollege. – Als nächster Redner 

spricht Tim Pargent von den GRÜNEN.

Tim Pargent (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Das ist eine ganz trockene finanzpolitische Kost, die wir da heute vorge-

setzt bekommen haben. Ich habe lange überlegt, ob man irgendein Sprachbild oder ir-

gendetwas findet, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Das ist mir jetzt ehr-

licherweise nicht gelungen. Das ist aber, glaube ich, in dem Fall nicht ganz so wichtig; 

denn an der Lebensrealität der Menschen ändert sich mit der Gesetzesänderung aus 

meiner Sicht rein gar nichts.

(Michael Hofmann (CSU): Weil wir es gut gemacht haben!)

Das ist eine Verrechnungsfrage, die insoweit – wenn sie denn dann am Ende von der 

EZB und der EU-Kommission angenommen wird – eine sehr minimalinvasive Lösung 

ist,

(Zuruf des Abgeordneten Michael Hofmann (CSU))

sodass die Arbeit, wie sie im Moment stattfindet, auch weitergemacht werden kann.
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Die langweilige, technische Erklärung lautet so: Der Freistaat Bayern fördert, wie an-

dere Bundesländer auch, die Wohnraumförderung, insbesondere über die BayernLabo 

innerhalb der BayernLB. Dafür gab es einmal ein Wohnungsbaudarlehen, auch 

Zweckvermögen genannt. Später ist das dann in eine Stille Einlage umgewandelt wor-

den. Dafür gibt es auch eine Vergütung. Das ist alles gut und richtig, aber das wird 

jetzt nicht mehr als klassisches hartes Kernkapital der BayernLB für alle Fälle aner-

kannt und muss jetzt sozusagen in echtes Kernkapital umgewandelt werden.

Vielleicht ist die einzige Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger: Sie als mittelbare 

Eigentümer der BayernLB halten künftig nicht mehr 75 %, sondern 80 % der Bay-

ernLB, der immerhin siebtgrößten Bank in Deutschland. Das ist doch eine Nachricht 

wert. Hätte es jetzt auch andere Möglichkeiten gegeben, diese regulatorische Vorgabe 

zu lösen? – Wahrscheinlich schon. Man hätte die BayernLabo natürlich auch irgend-

wie anders regeln können, hätte das Ganze sogar herauslösen können. Das sind alles 

Aspekte, die man meinetwegen diskutieren kann und die in anderen Bundesländern 

auch manchmal anders geregelt sind, zum Beispiel durch Ansiedlung bei der dortigen 

klassischen Förderbank, also unserer LfA.

Ehrlicherweise muss man aber sagen: Das, was die BayernLabo im Moment macht, 

läuft, soweit ich das beurteilen kann, unter dem Dach der BayernLB gut. Das jetzt um-

zuorganisieren, größere Umstrukturierungen vorzunehmen, wäre den ganzen Auf-

wand wahrscheinlich nicht wert. Deswegen darf ich mich bei allen bedanken, die diese 

Verhandlungen geführt haben, noch führen werden und allen, die diese Umstrukturie-

rungen so vorgesehen haben. Wir werden dem wahrscheinlich dann auch zustimmen. 

Hoffen wir, dass vor allem die EZB und die EU-Kommission das dann auch tun wer-

den.

(Michael Hofmann (CSU): Das ist schon ein Lob, das kann man schon sagen!)

– Ja, meinetwegen.

(Zuruf des Abgeordneten Felix Locke (FREIE WÄHLER))
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Zu der Aussprache, die die AfD heute beantragt hat, habe ich mich anfangs gefragt: 

Was ist denn jetzt noch das Problem dabei? – Jetzt, nach der Rede des Kollegen der 

AfD, habe ich es verstanden: Es ging nur darum, der EU jetzt hier noch eins mitzuge-

ben; ich kann aber die regulatorische Idee dort schon ein Stück weit nachvollziehen, 

dass man sagt: Im Fall der Fälle beantrage ich einen Immobilienkredit, der dafür da ist, 

dass ich mir damit ein Haus finanziere, und verwende ihn – weil ich zum Beispiel gera-

de einen Motorschaden an meinem Auto habe –, um mir schnell ein neues Auto zu 

kaufen, wofür im Fall der Fälle hartes Kernkapital da ist, um in der Bank auch andere 

Sachen abzusichern. Ich kann natürlich verstehen, dass die Bank sagt: Na ja, dann 

brauchen wir eigentlich einen grundsätzlichen Privatkredit, für welche Zwecke auch 

immer, und so wird das jetzt umgewandelt.

Ich finde, am Ende des Tages haben wir das wahrscheinlich einfach nur glattgezogen 

und das für die nächsten Jahre stabil aufgestellt. Von daher kann ich da schon einmal 

Zustimmung signalisieren, vor allem wenn dann auch die Signale kommen, dass das 

auf europäischer Ebene, also von der EZB und der EU-Kommission, anerkannt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege 

Stefan Frühbeißer.

Stefan Frühbeißer (FREIE WÄHLER): Verehrter Herr Vizepräsident, liebe Kollegin-

nen und Kollegen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Nach diesen doch recht emoti-

onalen Debatten heute Vormittag tut es richtig gut, wenn man ein bisschen zur Ruhe 

kommt und Themen bespricht, die auch juristisch und von der Bankenseite her sehr 

interessant sind.

Verehrter Herr Finanzminister, ich merke, wenn ich in die Gesichter schaue: Ihnen ist 

es gelungen, das so hervorragend zu beschreiben, dass jeder verstanden hat, welche 

Auswirkungen eine Gesetzesänderung in Buchstaben tatsächlich hat und warum wir 

hier sind, um Gesetze zu erlassen, Gesetze zu ändern, nämlich um Voraussetzungen 
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dafür zu schaffen, dass alle Stellen, alle Bereiche in unseren Leben und vor allem die 

Banken auch vernünftig arbeiten können.

Das muss natürlich den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Wir leben Gott sei Dank 

in einem Rechtsstaat, wo dies bewertet und nachvollzogen werden kann. Sie sagen, 

die EU wäre für den wirtschaftlichen Erfolg in Europa das falsche Instrument. Ich sage 

Ihnen: Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist bewiesen, dass die EU sowohl in der 

Wirtschaft als auch auf anderen Feldern für die Bevölkerung Deutschlands, Bayerns, 

der EU und weltweit viel Segen gebracht hat.

Heute wurde sehr viel interpretiert, was durch die gesetzlichen Vorgaben verändert 

werden kann, zum Beispiel, dass die Stille Einlage in Kernkapital umgewandelt wird. 

Damit würde nichts weggenommen und sichergestellt, dass der Freistaat Bayern und 

die Bürgerinnen und Bürger finanziell nicht schlechtergestellt werden. Im Gegenteil: 

Wenn es gut läuft, soll für die Bürger mehr herauskommen. Das geschieht dadurch, 

dass die wichtigen Ziele, zum Beispiel die Unterstützung des Wohnungsbaus und die 

Bankensicherheit, dazu führen, dass eine Basissicherheit geschaffen wird, um ver-

nünftig arbeiten zu können.

Diese Ziele werden erfüllt. Der Wohnungsbau wird weiter unterstützt. Die Bankensi-

cherheit wird weiterhin gewährleistet. Außerdem haben wir eine EU-konforme Rege-

lung. Das sind sehr gute Voraussetzungen für die künftige Arbeit. Herzlichen Dank an 

alle, die daran mitgewirkt haben. Ich freue mich darauf, im Haushalts- und Finanzaus-

schuss daran mitwirken zu können, dass die Verhandlungen zur Vertragsausgestal-

tung gelingen. Ich kann allen Kolleginnen und Kollegen sagen: Sie können darauf ver-

trauen, dass das der richtige Weg ist.

Ich würde mir wünschen, dass wir auch bei anderen Themen so vernünftig an einer 

Lösung für unsere Bevölkerung arbeiten würden. Wir sollten Ideologie und Emotionen 

herausnehmen und pragmatische Lösungen finden. Lieber Tim Pargent, du hast ge-

fragt, was man anders oder besser machen könnte. Du hast selbst die Antwort darauf 
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gegeben: Das wäre wahrscheinlich noch komplizierter, noch schwieriger und noch auf-

wendiger. Daher ist es immer richtig, pragmatische und rechtskonforme Regelungen 

zu suchen. Das ist hier gelungen. Unterstützen Sie diesen Gesetzentwurf, dann sind 

wir alle zufrieden.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank. – Für die SPD-Fraktion spricht jetzt 

Herr Kollege Volkmar Halbleib.

Volkmar Halbleib (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr 

Kollege Frühbeißer, Sie sind im Jahr 2023 in den Landtag gekommen. Wer wie ich im 

Jahr 2008 in den Bayerischen Landtag gekommen ist, weiß, dass die Begriffe "Baye-

rische Landesbank" und "parlamentarische Ruhe" hier im Plenum lange Zeit nicht zu-

sammengepasst haben. Ich bin seinerzeit in den Haushaltsausschuss gekommen, 

und zwei Monate nach meinem Eintritt in den Bayerischen Landtag haben wir über 

einen Nachtragshaushalt in Höhe von 10 Milliarden Euro zur Stützung der Baye-

rischen Landesbank diskutiert. Die Kollegen von damals nicken.

Es gab einen alarmierten Blick in die Zeitung, als am 31. März 2024 berichtet wurde: 

"Es geht um Milliarden. Die EU-Bankenaufsicht setzt die Landesbanken in Hessen 

und in Bayern unter Druck." – Da hat sich die Frage gestellt, was jetzt passiert und 

was die Lösung sein könnte. Ich denke, wir wären sehr schnell aus einer technisch-

bürokratischen Diskussion hier im Parlament draußen, wenn die Frage gelautet hätte: 

Können wir die Stille Einlage nicht in hartes Eigenkapital umwandeln? Dann hätte so-

wohl für den Freistaat Bayern als auch für den Sparkassenverband sofort die Frage 

der Nachschusspflicht im Raum gestanden.

Ich bin deshalb dankbar, dass uns nach einer ausführlichen Information im Haushalts-

ausschuss dieser Gesetzentwurf vorgelegt wurde. Wir können dadurch im Haushalts-

ausschuss weitere Fragen stellen. Die jetzt gefundene Lösung ist, zumindest für den 

Freistaat Bayern, minimalinvasiv. Für die Sparkassen ist sie natürlich mit Veränderun-
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gen verbunden, allerdings auch mit der Sicherheit, keinen Nachschuss leisten zu müs-

sen. Da durch den Freistaat Bayern Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden muss, 

ist klar, dass damit Änderungen in der Eigentümerstruktur verbunden sind, über die 

bereits Vorverhandlungen geführt wurden.

Wir werden uns das im Haushaltsausschuss genau anschauen. Wir stehen vor drei 

Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist die Schaffung einer gesetzlichen 

Grundlage. Diese haben wir heute auf den Weg gebracht. Zweitens. Zum Vertrag mit 

den Sparkassen im Detail weiß ich nicht, ob noch offene Punkte zu klären sind. Die 

dritte Herausforderung ist die Zustimmung der EU-Kommission und der EZB. Ich wäre 

dankbar, wenn der Haushaltsausschuss in die Erstellung des Fragenkatalogs an die 

EU-Behörden einbezogen werden könnte und wenn dem Haushaltsausschuss die 

einstweiligen Antworten zugeleitet werden könnten.

Ich verstehe das Angebot des Finanzministers so, dass er das bisherige Verfahren ge-

genüber dem Haushaltsausschuss beibehalten möchte, also dass er dem Haushalts-

ausschuss Vorabinformationen und ausführliche Informationen zukommen lassen 

wird. Das wäre wichtig, weil es hier um zentrale Fragen geht.

Eine zentrale Frage lautet: Wird sich in dieser Situation etwas bei der Finanzierung der 

Wohnraumförderung im Freistaat Bayern verändern? Heute haben wir vom Herrn Fi-

nanzminister gehört, dass die Wohnraumförderung weiterhin möglich sei. Wir sollten 

uns aber trotzdem ausführlich über dieses Thema informieren, weil es zwischen den 

bisherigen Dividendeneinstellungen im Haushalt und den künftigen Dividendeneinstel-

lungen einen Unterschied geben wird. Diesen Punkt muss der Haushaltsausschuss im 

Blick behalten, weil die Wohnraumförderung eine Kernaufgabe des Freistaates Bayern 

darstellt. Insgesamt sind die Perspektiven, eine Lösung zu finden, gut. Sobald unsere 

Fragen ausreichend beantwortet sind, sind wir gern bereit, diesen Weg mitzugehen. 

Am Beginn eines parlamentarischen Verfahrens sollte das auch so sein. – Vielen Dank 

für die Aufmerksamkeit.
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(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Vielen Dank, Herr Kollege. – Damit ist die Aus-

sprache geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Staats-

haushalt und Finanzfragen als federführendem Ausschuss zu überweisen. Erhebt sich 

Widerspruch? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Wir gehen in eine Mittagspause bis 13:20 Uhr.

(Unterbrechung von 12:47 bis 13:21 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen nach der Mittagspause die Sitzung wie-

der auf.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 19/3247 

zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-
Gesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Michael Hofmann 
Mitberichterstatterin: Claudia Köhler 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parla-
mentsfragen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 39. Sitzung am 
22. Oktober 2024 beraten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf in seiner 16. Sitzung am 14. November 2024 endberaten 
und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen mit der Maßgabe, dass als Datum 
des Inkrafttretens in § 4 Satz 1 der „17. Dezember 2024“ und in § 4 Satz 2 der 
„1. Januar 2026“ eingesetzt werden. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/3247, 19/4014 

Gesetz zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Lan-
desbank-Gesetzes 

§ 1 

Änderung des Zweckvermögensgesetzes 

Das Zweckvermögensgesetz (ZweckVermG) vom 23. Juli 1994 (GVBl. S. 602, 
BayRS 762-7-F), das zuletzt durch § 1 Abs. 329 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgende Überschrift wird eingefügt: 

„Bildung und Verwaltung von Zweckvermögen“. 

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Das Staatsministerium wird zudem ermächtigt, durch Vertrag den durch Än-
derung und Neufassung der Einbringungsverträge geschaffenen Beteiligungs-
vertrag zu beenden und das Zweckvermögen gegen eine angemessene Erhö-
hung der mittelbaren Beteiligung des Freistaates Bayern an dem Grundkapital 
und den unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Generalver-
sammlung der Landesbank stehenden jährlichen Ausschüttungen der Landes-
bank in dieser zu belassen.“ 

2. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Wettbewerbsneutralität“. 

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Ausfallbürgschaft“. 

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt: 

„Inkrafttreten“. 

 

§ 2 

Änderung des Gesetzes über die Bayerische Landesbank 

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Februar 2003 (GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 1 
Abs. 328 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
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1. Abschnitt I wird Teil 1. 

2. Art. 1a wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird das Wort „gelten“ durch das Wort „gilt“ ersetzt. 

3. Die Abschnitte II und III werden die Teile 2 und 3. 

4. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „v. H.“ durch die Angabe „%“ ersetzt. 

b) In Satz 2 Nr. 2 werden nach der Angabe „Abs. 3“ die Wörter „ , soweit die Be-
teiligung in dem der Gewinnverwendung zugrunde liegenden Geschäftsjahr be-
standen hat“ eingefügt. 

5. In Art. 13 werden die Wörter „und anderer Gesetze (BayRS 400-1-J), zuletzt geän-
dert durch § 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 975, ber. 2003 
S. 52)“ gestrichen.  

6. Abschnitt IV wird Teil 4. 

7. In Art. 18 Satz 3 werden die Wörter „des Gesetzes über die Grundsätze des Haus-
haltsrechts des Bundes und der Länder vom 19. August 1969 (BGBl I S. 1273) in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die Wörter „des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes“ ersetzt. 

8. In Art. 18a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Mio.“ jeweils durch das Wort „Millionen“ 
ersetzt.  

9. Abschnitt V wird Teil 5. 

10. Art. 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Wörter „vom 22. Mai 2005 (BGBl I S. 1373) in seiner je-
weiligen Fassung“ gestrichen. 

b) In Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 1 und 2 wird die Angabe „v. H.“ jeweils durch 
die Angabe „%“ ersetzt.  

11. Abschnitt VI wird Teil 6. 

12. In der Überschrift des Art. 28 wird das Wort „In-Kraft-Treten“ durch das Wort „In-
krafttreten“ ersetzt. 

 

§ 3 

Weitere Änderung des Gesetzes über die Bayerische Landesbank 

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Februar 2003 (GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Im Übrigen ist der Bilanzgewinn an die am Grundkapital Beteiligten im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung abzuführen.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen. 

2. Art. 23 Abs. 3 wird aufgehoben. 
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§ 4 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt 
§ 3 am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 

auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-

Gesetzes (Drs. 19/3247)

- Zweite Lesung -

Eine Aussprache findet hierzu nicht statt. Wir kommen daher gleich zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der Drucksa-

che 19/3247 und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschus-

ses für Staatshaushalt und Finanzfragen auf der Drucksache 19/4014 zugrunde. Der 

federführende Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen empfiehlt einstimmig 

Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, Recht, 

Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls einstimmig Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass als Datum des Inkrafttretens in § 4 Satz 1 der "17. Dezember 2024" 

und in § 4 Satz 2 der "1. Januar 2026" eingesetzt werden. Im Einzelnen verweise ich 

hierzu auf Drucksache 19/4014.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine Enthaltungen. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Abgeordneten aller 

Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Gibt es Stimmenthaltungen? – Keine. 
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Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des 

Zweckvermögensgesetzes und des Bayerischen Landesbank-Gesetzes".
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Gesetz  
zur Erleichterung des  

Ehrenamts

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes

Der Siebte Teil des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2010-1-I) veröffentlichten be-
reinigten Fassung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Überschrift des Abschnitts I werden die Wörter 
„im Verwaltungsverfahren“ angefügt.

2. Art. 81 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Wörter „im Verwal-
tungsverfahren“ angefügt.

b) Im Wortlaut wird die Angabe „87“ durch die An-
gabe „86“ ersetzt.

3. Nach Abschnitt I wird folgender Abschnitt Ia einge-
fügt:

„Abschnitt Ia

Ehrenamtliche Tätigkeit und  
Verwaltungsverfahren

Art. 87

Berücksichtigung des  
ehrenamtlichen Einsatzes für das  

Gemeinwohl

1Die Behörden haben bei ihrer Verwaltungstä-
tigkeit zu berücksichtigen, dass der ehrenamtliche 
Einsatz für das Gemeinwohl zu fördern ist. 2Das gilt 
insbesondere für eine einfache, zweckmäßige und 
zügige Durchführung von Verwaltungsverfahren so-
wie bei der Ausübung von Ermessen.“

§ 2

Änderung des  
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes

Der Dritte Teil des Landesstraf- und Verordnungsge-
setzes (LStVG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2011-2-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Juli 
2024 (GVBl. S. 247) und durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Juli 2024 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1. Die Überschrift des Abschnitts 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Abschnitt

Ehrenamtliche Veranstaltungen“.

2. Vor Art. 16 wird folgender Art. 12 eingefügt:

„Art. 12

Ehrenamtliche Veranstaltungen für das  
Gemeinwohl

(1) Werden Veranstaltungen, die nach Landes- 
oder Ortsrecht anzuzeigen sind, ehrenamtlich für das 
Gemeinwohl durchgeführt, genügt für regelmäßig 
wiederkehrende, gleichartige Veranstaltungen eine 
einmalige Anzeige.

(2) Wer ehrenamtlich für das Gemeinwohl wie-
derholt und ohne Beanstandungen Veranstaltungen 
durchgeführt hat, die nach Landes- oder Ortsrecht 
genehmigungspflichtig sind, kann künftige Veranstal-
tungen nach Maßgabe der bisherigen Genehmigung 
durchführen, wenn hierüber die jeweils zuständige 
Behörde rechtzeitig unterrichtet wird und diese nichts 
anderes bestimmt.

(3) Anordnungen im Einzelfall nach diesem Gesetz 
oder anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.“

3. Nach Art. 12 wird folgende Überschrift eingefügt:

„2. Abschnitt

Schutz der Gesundheit und Reinlichkeit“.
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4. Der bisherige Abschnitt 2 wird Abschnitt 3.

5. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.

6. Die bisherigen Abschnitte 3 und 4 werden die Ab-
schnitte 4 und 5.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Ministergesetzes

Art. 3 Abs. 2 des Bayerischen Ministergesetzes  
(BayMinG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 1102-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 
(GVBl. S. 170) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Satz 2 wird aufgehoben.

2. Satz 3 wird Satz 2.

§ 4

Änderung des  
Gesetzes über Zuständigkeiten im  

Verkehrswesen

Art. 7a des Gesetzes über Zuständigkeiten im Ver-
kehrswesen (ZustGVerk) vom 28. Juni 1990 (GVBl. 
S. 220, BayRS 9210-1-I/B), das zuletzt durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„Art. 7a

Verkehrssicherung durch  
nichtpolizeiliche Kräfte

1Es dürfen vorbehaltlich anderer Entscheidungen der 
Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden sowie der 
Polizei

1. zur Sicherung von Einsatz- und Übungsstellen sowie 
von Veranstaltungen

a) die dafür eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und 
des Technischen Hilfswerks oder

b) die dafür allgemein oder im Einzelfall beauftrag-
ten Bediensteten gemeindlicher Sicherheitsbe-
hörden, die Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Aufgabenerfüllung bieten,

2. zur Sicherung von Veranstaltungen, bei denen nach 
Bewertung der Gemeinde ein einfach gelagerter Fall 
und übersichtliche Verkehrsverhältnisse zu erwarten 
sind, die von der Gemeinde allgemein oder im Ein-
zelfall beauftragten Personen, die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung bieten,

die Befugnisse der Polizei nach § 36 Abs. 1 sowie § 44 
Abs. 2 StVO und der Straßenverkehrsbehörde nach § 45 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 5 StVO ausüben und die nötigen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen an Stelle der Bau-
lastträger oder Eigentümer der Straße nach § 45 Abs. 5 
Satz 1 StVO aufstellen. 2Satz 1 gilt für Übungsstellen auf 
Straßen des überörtlichen Verkehrs nur, wenn sie zuvor 
mit den Straßenverkehrs- und Straßenbaubehörden so-
wie der Polizei einvernehmlich abgestimmt wurden.“

§ 5

Änderung des  
Kostengesetzes

In Art. 16 Abs. 2 Satz 1 des Kostengesetzes (KG) 
vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), 
das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. April 2023 
(GVBl. S. 128) geändert worden ist, werden nach dem 
Wort „wäre“ die Wörter „oder sie notwendig für eine Ver-
anstaltung anfallen, die ehrenamtlich für das Gemeinwohl 
durchgeführt wird“ eingefügt.

§ 6

Änderung des  
Bayerischen Feuerwehrgesetzes

Das Bayerische Feuerwehrgesetz (BayFwG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 215-3-1-I) 
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 350) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In Art. 28 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „ ; von der Festsetzung der Kosten kann 
ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sie 
notwendig für eine Veranstaltung anfallen, die eh-
renamtlich für das Gemeinwohl durchgeführt wird“ 
eingefügt.

§ 7

Inkrafttreten
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Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Kommunalabgabengesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Kommunalabgabengesetzes

Art. 7 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„1Beitragspflichtig sind alle Personen, die sich in dem 
nach Abs. 1 anerkannten Gebiet zu Kur- oder Erholungs-
zwecken aufhalten, ohne dort ihre alleinige Wohnung 
oder Hauptwohnung im Sinn des Melderechts zu haben, 
oder die neben einer alleinigen Wohnung oder Haupt-
wohnung im Sinn des Melderechts in diesem Gebiet eine 
vorwiegend benutzte Wohnung im Ausland haben, und 
denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrichtungen 
und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten ist 
(Kurgäste).“

§ 2

Änderung der  
Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796,  
BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 6 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestim-
mungen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“

2. Art. 94 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4. 

3. Art. 107 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft 
sein.“

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt. 

4. Dem Art. 120b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 91 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 107 Abs. 1.“

§ 3

Änderung der  
Landkreisordnung

Die Landkreisordnung (LKrO) in der Fassung der 
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Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826, 
BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 8 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 79 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestimmun-
gen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“ 

2. Art. 82 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4.

3. Art. 93 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft 
sein.“

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt. 

4. Dem Art. 106b wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 79 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 93 Abs. 1.“

§ 4

Änderung der  
Bezirksordnung

Die Bezirksordnung (BezO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 850,  
BayRS 2020-4-2-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 9 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „nach 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften“ werden durch die Wörter „in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des 
Dritten Buches“ ersetzt und nach den Wörtern 
„weitergehende gesetzliche Vorschriften“ wer-
den die Wörter „oder weitergehende Bestimmun-
gen der Unternehmenssatzung“ eingefügt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Erweiterung des Lageberichts um einen 
Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Unternehmenssatzung.“

2. Art. 80 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Nrn. 3 bis 5 werden die Nrn. 2 
bis 4. 

3. Art. 89 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei Eigenbetrieben und Kommunal-
unternehmen sollen der Jahresabschluss und 
der Lagebericht, soweit dieser aufzustellen ist, 
spätestens innerhalb von neun Monaten nach 
Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen sach-
verständigen Prüfer (Abschlussprüfer) in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs geprüft sein.“ 

b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen ist.“  
ersetzt.

4. Dem Art. 101b wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit nach dem Einführungsgesetz zum 
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Handelsgesetzbuch die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs erst ab einem 
bestimmten Zeitpunkt anzuwenden sind, gilt dies 
entsprechend auch bei der Anwendung des Art. 77 
Abs. 1 Satz 1 und des Art. 89 Abs. 1.“

§ 5

Änderung der  
Eigenbetriebsverordnung

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai 
1987 (GVBl. S. 195, BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch 
§ 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung – GO“ ersetzt. 

3. § 20 wird wie folgt gefasst:

„§ 20

Jahresabschluss

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjah-
res ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) 
aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser Ver-
ordnung oder der Betriebssatzung keine weiterge-
henden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 
GO und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende 
Anwendung.“

4. Dem § 23 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu 
erweitern ist und auch nach der Betriebssatzung in-
soweit keine weitergehenden Bestimmungen gelten, 
findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entsprechen-
de Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 und 
§ 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe des 
Abs. 1 Satz 2.“ 

5. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines Lage
berichts finden die Vorschriften des Dritten Bu-

ches des Handelsgesetzbuchs entsprechende 
Anwendung, soweit nach dieser Verordnung 
oder der Betriebssatzung keine weitergehenden 
Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO 
und Art. 120b Abs. 4 GO finden entsprechende 
Anwendung.“

b) In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist 
auch einzugehen“ durch die Wörter „ , sonst im 
Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen 
zu erweitern ist, muss auch eingegangen wer-
den“ ersetzt. 

6. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lagebe-
richt“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustel-
len ist,“ eingefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird aufgehoben.

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 1 und 2 und wie folgt gefasst:

„1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 
GO ist auch zu prüfen, ob § 24 Satz 3 be-
achtet ist und ob, soweit ein Lagebericht 
aufzustellen ist, sonstige Angaben im La-
gebericht nicht eine falsche Vorstellung 
von der Lage des Eigenbetriebs erwe-
cken. 2Bei der Beurteilung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse ist die Erfolgsübersicht, 
soweit diese aufzustellen ist, zu berück- 
sichtigen.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Abschlußprüfung“ 
durch die Wörter „Abschlussprüfung nach 
Art. 107 GO“ ersetzt. 

d) In Abs. 4 Satz 3 werden nach dem Wort „Lage-
bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen 
ist,“ eingefügt.
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§ 6

Änderung der  
Verordnung über die  

Wirtschaftsführung der  
kommunalen Krankenhäuser

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11. März 1999 
(GVBl. S. 132, BayRS 2023-8-I), die durch § 4 der Ver-
ordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden 
die Vorschriften des Dritten Buches des Handels-
gesetzbuchs entsprechende Anwendung, soweit 
nicht nach der Betriebssatzung oder der Unter-
nehmenssatzung weitergehende Bestimmungen 
gelten. 2Die Erweiterung des Lageberichts um ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht und die Prüfung des 
Nachhaltigkeitsberichts richten sich allein nach 
der Betriebssatzung oder der Unternehmens- 
satzung.“

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Lagebericht“ die Wörter „ , sonst im Anhang des Jah-
resabschlusses,“ eingefügt.

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 
4 finden keine Anwendung, soweit in der Kranken-
haus-Buchführungsverordnung abweichende Rege-
lungen getroffen sind.“

§ 7

Änderung der  
Verordnung über  

Kommunalunternehmen

Die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) 
vom 19. März 1998 (GVBl. S. 220, BayRS 2023-15-I),  
die zuletzt durch § 1 Abs. 56 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „GO“ durch die Wörter 
„der Gemeindeordnung – GO“ ersetzt.

2. § 22 wird wie folgt gefasst: 

„§ 22

Jahresabschluss

1Für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjah-
res ist ein Jahresabschluss in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs (Erster und Zweiter Abschnitt) 
aufzustellen und zu prüfen, soweit nach dieser Ver-
ordnung oder der Unternehmenssatzung keine wei-
tergehenden Bestimmungen gelten. 2Art. 91 Abs. 1 
Satz 2 GO und Art. 120b Abs. 4 GO bleiben unbe-
rührt.“

3. Dem § 25 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) 1Soweit der Jahresabschluss in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuchs nicht um einen Anhang zu 
erweitern ist und auch nach der Unternehmenssat-
zung insoweit keine weitergehenden Bestimmungen 
gelten, findet Abs. 2 keine Anwendung. 2Die entspre-
chende Anwendung von § 264 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 
und § 285 Nr. 9 Buchst. c HGB erfolgt nach Maßgabe 
des Abs. 1 Satz 2.“

4. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Für die Aufstellung und die Prüfung eines La-
geberichts finden die Vorschriften des Dritten 
Buches des Handelsgesetzbuchs unbeschadet 
des Art. 91 Abs. 1 Satz 2 GO und des Art. 120b 
Abs. 4 GO entsprechende Anwendung, soweit 
nach dieser Verordnung oder der Unterneh-
menssatzung keine weitergehenden Bestim-
mungen gelten.“

b) In Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter „ist 
auch einzugehen“ durch die Wörter „ , sonst im 
Anhang, soweit der Jahresabschluss um diesen 
zu erweitern ist, muss auch eingegangen wer-
den“ ersetzt. 

5. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Jahres-
abschluß“ die Wörter „sowie, soweit diese 
aufzustellen sind“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Lage-
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bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzu-
stellen ist,“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 1Bei der Abschlussprüfung nach Art. 107 
GO ist auch zu prüfen, ob § 26 Satz 2 beachtet 
ist und ob die sonstigen Angaben im Lagebe-
richt, soweit dieser aufzustellen ist, nicht eine fal-
sche Vorstellung von der Lage des Kommunal-
unternehmens erwecken. 2Bei der Beurteilung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Erfolgsüber-
sicht, soweit diese aufzustellen ist, zu berück-
sichtigen.“

c) In Abs. 3 Satz 3 werden nach dem Wort „Lage-
bericht“ die Wörter „ , soweit dieser aufzustellen 
ist,“ eingefügt. 

§ 8

Änderung der  
Verordnung über die  

Wirtschaftsführung der  
kommunalen Pflegeeinrichtungen

§ 11 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der 
kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 3. März 
1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), die zuletzt durch 
§ 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1Für die Aufstellung eines Lageberichts finden die 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetz-
buchs entsprechende Anwendung, soweit nicht nach 
der Betriebssatzung oder der Unternehmenssatzung 
weitergehende Bestimmungen gelten. 2Die Erwei-
terung des Lageberichts um einen Nachhaltigkeits-
bericht und die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts 
richten sich allein nach der Betriebssatzung oder der 
Unternehmenssatzung.“

2. In Satz 3 Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
„Lagebericht“ die Wörter „ , sonst im Anhang des Jah-
resabschlusses,“ eingefügt.

3. Die folgenden Sätze 4 und 5 werden angefügt:

„4Soweit nach dem Einführungsgesetz zum Handels-
gesetzbuch die Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuchs erst ab einem bestimmten Zeit-
punkt anzuwenden sind, gilt dies entsprechend auch 
bei der Anwendung von Satz 1. 5Die Sätze 1, 2 und 4 

finden keine Anwendung, soweit in der PflegeBuch-
führungsverordnung abweichende Regelungen ge-
troffen sind.“

§ 9

Änderung des  
Spielbankgesetzes

Das Spielbankgesetz (SpielbG) vom 26. Juli 1995 
(GVBl. S. 350, BayRS 2187-1-I), das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes vom 22. April 2022 (GVBl. S. 147) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 7 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Art. 7a bleibt unberührt.“

2. Nach Art. 7 wird folgender Art. 7a eingefügt:

„Art. 7a

Ausgleichsabgabe

1Sofern die Spielbankabgabe nach Art. 7 Abs. 1 
unter Berücksichtigung der Ermäßigung um die spiel-
betriebsbedingte Umsatzsteuer nach Art. 7 Abs. 8 für 
Zeiträume ab dem 1. Januar 2025 niedriger ist als 
eine fiktive Steuerlast bei Nichtanwendung der Steu-
erbefreiungen für Spielbanken nach Bundesrecht 
und nach Art. 11 (fiktive Vergleichsberechnung), ist 
der Differenzbetrag als Ausgleichsabgabe an den 
Freistaat Bayern zu entrichten. 2Bei der fiktiven 
Vergleichsberechnung sind die fiktive Körperschaft-
steuer und die Kapitalertragsteuer jeweils zuzüglich 
Ergänzungsabgaben sowie die Gewerbesteuer zu 
berücksichtigen. 3Die Steuerlast nach Art. 7 Abs. 1 
bleibt hierbei außer Ansatz.“

3. Art. 9 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 5 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „oder gemäß § 87a AO oder mittels 
eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch zu 
übersenden.“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „eines Monats“ 
durch die Wörter „sechs Monaten“ ersetzt.
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bb) In Satz 4 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „oder gemäß § 87a AO oder mittels 
eines durch die oberste Finanzbehörde fest-
gelegten, sicheren Verfahrens elektronisch 
zu übersenden.“ ersetzt.

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) 1Das Spielbankunternehmen hat der zu-
ständigen Finanzbehörde neben der Steueran-
meldung zur Spielbankabgabe für das Kalender-
jahr spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Kalenderjahres eine fiktive Vergleichsberech-
nung nach Art. 7a, aus der es die zu entrichten-
de Ausgleichsabgabe selbst berechnet, und eine 
darauf basierende Jahresanmeldung für die Aus-
gleichsabgabe vorzulegen. 2Die Ausgleichsab-
gabe kann nicht negativ sein. 3Die Anmeldung 
ist von einer zur Vertretung des Spielbankun-
ternehmens berechtigten Person eigenhändig 
zu unterschreiben oder gemäß § 87a AO oder 
mittels eines durch die oberste Finanzbehörde 
festgelegten, sicheren Verfahrens elektronisch 
zu übersenden. 4Sie gilt als Steueranmeldung 
im Sinne des § 168 AO. 5Wenn sich eine zu ent-
richtende Ausgleichsabgabe nach Satz 1 ergibt, 
hat das Spielbankunternehmen den Betrag in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Steuer-
anmeldung zu entrichten (Ausgleichsabgaben-

zahlung). 6Ergibt sich keine Abweichung von der 
angemeldeten Ausgleichsabgabe, gilt § 167 AO 
entsprechend.“

4. Art. 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „wird“ durch die Wörter 
„und die Ausgleichsabgabe werden“ ersetzt.

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Spielbankab-
gabe“ die Wörter „und die Ausgleichsabgabe“ 
eingefügt.

§ 10

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 9 am 1. Januar 2025 in 
Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Einführung und Durchsetzung  

verbindlicher Sprachstandserhebungen und  
Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Gesetzes über das  

Erziehungs- und Unterrichtswesen

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 
2230-1-1-K), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Juli 2024 (GVBl. S. 257) und durch die §§ 1 und 2 
des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 263) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Art. 37 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Eine Zurückstellung, die vorrangig auf Förder-
bedarf aufgrund mangelnder deutscher Sprach-
kenntnisse beruht, kann nur nach Maßgabe des 
Abs. 3 Satz 6 erfolgen.“

b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) 1Zur frühzeitigen Feststellung und För-
derung einer entsprechenden Entwicklung für 
die spätere Leistungsfähigkeit in der Schule wird 
bei allen Kindern, die bis zum 30. September 
sechs Jahre alt werden, ab der ersten Hälfte 
des vorletzten Kindergartenjahres vor Beginn 
der Schulpflicht gemäß Abs. 1 Satz 1 ohne Be-
rücksichtigung der Möglichkeit, das Eintreten der 
Schulpflicht nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zu verschie-
ben, oder einer Zurückstellung von der Aufnah-
me nach Abs. 2 der Sprachstand erhoben. 2Zu-
ständig ist die Grundschule, in deren Sprengel 
das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat 
und in der die Schulpflicht voraussichtlich zu er-
füllen ist. 3Die Teilnahme an der Sprachstandser-
hebung an der zuständigen Grundschule muss 
erfolgen, solange dieser weder eine schriftliche 
Erklärung einer staatlich geförderten Kinderta-
geseinrichtung, wonach das Kind keinen Förder-

bedarf hinsichtlich der deutschen Sprachkennt-
nisse hat, noch eine schriftliche Erklärung einer 
Schulvorbereitenden Einrichtung oder einer Heil-
pädagogischen Tagesstätte, dass das Kind we-
gen eines festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarfs oder einer Behinderung in einer 
dieser Einrichtungen betreut wird, vorgelegt wird. 
4Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprach-
standserhebung an der zuständigen Grundschule 
erwarten lässt, dass seine Deutschkenntnisse 
für eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht 
der Grundschule nicht ausreichen werden, wird 
von der zuständigen Grundschule verpflichtet, 
ab Beginn des letzten Kindergartenjahres bis zur 
Einschulung mit einer Mindestbuchungszeit von 
über drei Stunden täglich eine staatlich geförder-
te Kindertageseinrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse zu besuchen. 5Dies gilt nicht, wenn 
ein Sprachdefizit nicht auf mangelnde Kenntnis-
se der deutschen Sprache, sondern auf ein Defi-
zit aufgrund eines festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarfs oder einer Behinderung 
zurückzuführen ist. 6Die zuständige Grundschule 
soll ein Kind, das keine staatlich geförderte Kin-
dertageseinrichtung mit einem integrierten Vor-
kurs oder eine vergleichbare Fördermaßnahme 
zum Erwerb der deutschen Sprache besucht hat 
und bei dem im Rahmen der Schulanmeldung 
festgestellt wird, dass es nicht über die notwendi-
gen Deutschkenntnisse verfügt, von der Aufnah-
me zurückstellen und verpflichten, im nächsten 
Schuljahr eine staatlich geförderte Kindertages-
einrichtung mit einem integrierten Vorkurs zu be-
suchen. 7Die Grundschule führt den integrierten 
Vorkurs gemeinsam mit den in ihrem Sprengel 
liegenden staatlich geförderten Kindertagesein-
richtungen durch.“

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4.

d) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden aufgehoben.

2. Art. 76 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Nach Maßgabe des Art. 37 Abs. 3 sind die Erzie-
hungsberechtigten ferner verpflichtet dafür zu sorgen, 
dass ein Kind an der Sprachstandserhebung teil-
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nimmt und regelmäßig eine staatlich geförderte Kin-
dertageseinrichtung mit einem integrierten Vorkurs 
besucht.“

3. In Art. 89 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 werden nach dem Wort 
„Aufnahmeverfahren“ die Wörter „und die vorausge-
hende Sprachstandserhebung und -förderung“ ein-
gefügt.

4. Art. 119 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. entgegen Art. 76 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass 
minderjährige Schulpflichtige am Unterricht re-
gelmäßig teilnehmen und die sonstigen verbind-
lichen Schulveranstaltungen besuchen, entge-
gen Art. 37 Abs. 3 Satz 1 und 2 in Verbindung 
mit Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass ein 
Kind an der Sprachstandserhebung teilnimmt, 
oder entgegen einer vollziehbaren Anordnung 
nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 in Ver-
bindung mit Art. 76 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass 
ein Kind regelmäßig eine staatlich geförderte 
Kindertages einrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs besucht; das Gleiche gilt für Personen, 
denen die Erziehung minderjähriger Schulpflich-
tiger durch Rechtsvorschrift oder Vertrag ganz 
oder teilweise übertragen ist,“.

§ 2

Änderung des  
Bayerischen Kinderbildungs-  

und -betreuungsgesetzes

Das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungs-
gesetz (BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBl. S. 236, BayRS  
2231-1-A), das zuletzt durch Gesetz vom 10. August 
2023 (GVBl. S. 499) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. Dem Art. 11 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Wenn das Kind keinen erhöhten Förderbedarf hin-
sichtlich der deutschen Sprache hat, stellen die Trä-
ger der Kindertageseinrichtungen den Eltern im vor-
letzten Kindergartenjahr vor Beginn der Schulpflicht 
(Art. 37 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen – BayEUG)  
bis zum 31. Januar des jeweiligen Kindergartenjahres  
eine schriftliche Erklärung darüber aus.“

2. Art. 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 werden die folgenden Sätze 3 bis 6 
eingefügt:

„3Sie sollen für Kinder, die nach Art. 37 Abs. 3 
Satz 4 oder Satz 6 BayEUG zum Besuch einer 
Kindertageseinrichtung mit einem integrierten 
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprach-
kenntnisse verpflichtet sind, in Zusammenarbeit 
mit der Grundschule Sprachfördermaßnahmen 
in Form eines integrierten Vorkurses anbieten 
und durchführen. 4In den Vorkurs werden auch 
Kinder mit besonderem sprachlichen Förderbe-
darf im Deutschen aufgenommen, für die eine 
Anordnung durch die Grundschule nicht vorliegt. 
5Die Träger von Kindertageseinrichtungen stel-
len den Eltern eine schriftliche Bestätigung über 
die Aufnahme eines Kindes mit Besuchs- und 
Sprachförderpflicht nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 
oder Satz 6 BayEUG aus, aus der hervorgeht, 
dass sie von der Besuchs- und Sprachförder-
pflicht Kenntnis genommen haben. 6Die Träger 
von Kindertageseinrichtungen melden Verstöße  
gegen die ihnen bekannte Anordnung einer 
Besuchs und Sprachförderpflicht nach Art. 37 
Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 BayEUG unverzüglich 
an die Grundschule, die die Verpflichtung aus
gesprochen hat.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 7.

3. In Art. 27 Satz 1 Nr. 7 wird das Wort „Aufnahmen“ 
durch das Wort „Aufnahme“ ersetzt und nach der An-
gabe „Art. 37 Abs. 2“ die Angabe „oder Abs. 3“ ein-
gefügt.

4. In Art. 32 Satz 1 Nr. 1 werden nach der Angabe 
„(Art. 13)“ die Wörter „und Näheres der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit einschließlich zur Durchführung 
von Sprachstandserhebungen sowie zur Zusammen-
arbeit mit der Grundschule (Art. 15)“ eingefügt.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Integrationsgesetzes

Art. 5 des Bayerischen Integrationsgesetzes (BayIntG)  
vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 335, BayRS 26-6-I),  
das zuletzt durch § 1 Abs. 277 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „(Art. 26 Abs. 1 Satz 5 
des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreu-
ungsgesetzes – BayKiBiG)“ gestrichen und nach 
den Wörtern „bei allen Kindern“ werden die Wörter 
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„in den Kindertageseinrichtungen“ eingefügt.

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2Bei Bedarf erhalten Kinder erforderliche Sprach-
fördermaßnahmen. 3Art. 37 Abs. 3 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen bleibt unberührt.“

2. Abs. 3 wird aufgehoben.

3. Abs. 4 wird Abs. 3.

4. Die Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.

§ 4

Änderung der  
Bayerischen Schulordnung

Die Bayerische Schulordnung (BaySchO) vom 1. Juli 
2016 (GVBl. S. 164, 241, BayRS 2230-1-1-1-K), die zu-
letzt durch § 1 der Verordnung vom 4. Juli 2024 (GVBl. 
S. 281) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 37 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Unterlagen“ 
die Wörter „einschließlich der Unterlagen, die die 
Schulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben vor Beginn 
der Schulpflicht führen“ eingefügt.

b) In Satz 2 Nr. 1 Buchst. o werden nach den Wör-
tern „die die“ die Wörter „Sprachstandserhebung 
und -förderung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
und die“ eingefügt.

2. § 39 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„3Die Unterlagen über die Sprachstandserhebung  
und -förderung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
sind von der öffentlichen Grundschule, in deren 
Schulsprengel das Kind seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bei einer Änderung des gewöhnli-
chen Aufenthalts im Original an die neu zuständi-
ge öffentliche Grundschule weiterzugeben.“

b) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 4 
und 5.

c) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6 und die Anga-
be „Satz 1“ wird durch die Wörter „den Sätzen 1 
und 3“ ersetzt.

3. In § 40 Satz 2 werden nach dem Wort „verlässt,“ die 
Wörter „wobei bei Schülerunterlagen gemäß § 37 
Satz 2 Nr. 1 Buchst. o die Nichtaufnahme an der 
Schule ab Beginn der Schulpflicht dem Verlassen der 
Schule gleichgestellt wird,“ eingefügt.

§ 5

Änderung der  
Grundschulordnung

§ 2 der Grundschulordnung (GrSO) vom 11. Septem-
ber 2008 (GVBl. S. 684, BayRS 2232-2-K), die zuletzt 
durch § 4 der Verordnung vom 4. Juli 2024 (GVBl. S. 281) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden vor dem Wort „Anmeldung“ 
die Wörter „Sprachstandserhebung und -förderung,“ 
eingefügt.

2. Die Abs. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) 1Zur Durchführung der Sprachstandserhe-
bung gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG soll mindes-
tens eine Erziehungsberechtigte oder ein Erzie-
hungsberechtigter mit dem Kind persönlich an der 
Grundschule erscheinen und die notwendigen An-
gaben zur Person des Kindes, über einen Besuch 
einer Kindertageseinrichtung und eines Vorkurses 
zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 
gemäß Art. 37 Abs. 3 BayEUG machen, die erfor-
derlichenfalls durch entsprechende Nachweise zu 
belegen sind. 2Die Sprachstandserhebung soll zwi-
schen Februar und März des Jahres vor Beginn der 
Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) durch-
geführt werden. 3Ort und Zeit werden den Erzie-
hungsberechtigten von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter mitgeteilt. 4Ein im Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht 
(Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform untergebrachtes Kind kann durch eine 
dort tätige Fachkraft zur Sprachstandserhebung 
begleitet werden. 5Zur Erhebung des Sprachstan-
des kann erforderlichenfalls eine Ton aufnahme an-
gefertigt und bis zur zeitnahen Auswertung an der 
Grundschule gespeichert werden. 6Die Ergebnisse 
der Sprachstandserhebung werden bei Feststellung 
eines Sprachförderbedarfs von der Grundschule 
an die staatlich geförderte Kindertageseinrichtung, 
an der der integrierte Vorkurs zur Förderung der 
deutschen Sprachkenntnisse für das jeweilige Kind 
stattfindet, weitergeleitet. 7Informationen der Kinder-
tageseinrichtung zu dem Kind dürfen nur mit Ein-
verständnis der Erziehungsberechtigten oder durch 
die Erziehungsberechtigten an die Schule weiter-
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gegeben werden. 8Wird ein Kind gemäß Art. 37 
Abs. 3 Satz 4 oder Satz 6 BayEUG verpflichtet, in 
der Zeit bis zur Einschulung eine staatlich geförder-
te Kindertageseinrichtung mit integriertem Vorkurs 
zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse zu 
besuchen, haben die Erziehungsberechtigten der 
zuständigen Grundschule unverzüglich eine schrift-
liche Bestätigung über die Aufnahme des Kindes an 
einer staatlich geförderten Kindertageseinrichtung 
einschließlich der Bestätigung des Trägers über 
die Kenntnisnahme von der Besuchs- und Sprach-
förderpflicht nach Art. 15 Abs. 2 Satz 5 des Baye-
rischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes  
(BayKiBiG) vorzulegen oder spätestens bis zum 
Beginn des nächsten Kindergartenjahres (Art. 26 
Abs. 1 Satz 5 BayKiBiG) in geeigneter Form nach-
zuweisen, warum trotz zumutbarer Bemühungen um 
einen Platz in einer staatlich geförderten Kinderta-
geseinrichtung keine Aufnahme erfolgte.

(2) 1Ein Kind, das nach Art. 37 BayEUG schul-
pflichtig wird oder werden soll, ist von den Erzie-
hungsberechtigten zum Anmeldetermin an der öf-
fentlichen Grundschule, in deren Sprengel es seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder an einer privaten 
Grundschule anzumelden, soweit nicht eine unmit-
telbare Anmeldung am Förderzentrum erfolgt. 2Ein 
in einem Heim untergebrachtes Kind kann von der 
Heimleitung angemeldet werden. 3Der Anmeldeter-
min soll im März liegen. 4Ort und Zeit werden von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter, in Gemeinden und 
Schulverbänden mit mehreren öffentlichen Grund-
schulen von der dienstältesten Schulleiterin oder vom 
dienstältesten Schulleiter, in kreisfreien Gemeinden 
vom Staatlichen Schulamt festgesetzt und ortsüblich 
bekannt gemacht. 5Abs. 1 Satz 1, 4 und 7 gilt für die 
Schulanmeldung entsprechend.“

3. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 bis 3 werden aufgehoben.

b) Die Sätze 4 bis 8 werden die Sätze 1 bis 5.

§ 6

Änderung der  
Kinderbildungsverordnung

§ 5 der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) 
vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 633, BayRS 2231-1-1-A),  
die zuletzt durch Verordnung vom 24. Juli 2024 (GVBl. 
S. 393) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 5

Sprachliche Bildung;  
Sprachstandserhebungen“.

2. Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

‚(2) 1Bei Kindern, deren Eltern beide nicht-
deutschsprachiger Herkunft sind, ist in der ersten 
Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres vor Beginn 
der Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 BayEUG) 
spätestens bis 31. Januar des jeweiligen Kindergar-
tenjahres eine Sprachstandserhebung anhand des 
zweiten Teils des Bogens „Sprachverhalten und In-
teresse an Sprache bei Migrantenkindern in Kinder-
tageseinrichtungen (SISMIK) – Sprachliche Kompe-
tenz im engeren Sinn (deutsch)“, 1. Auflage 2003, 
durchzuführen. 2Bei Kindern, bei denen zumindest 
ein Elternteil deutschsprachiger Herkunft ist, ist ab 
der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 
vor Beginn der Schulpflicht (Art. 37 Abs. 3 Satz 1 
BayEUG) spätestens bis 31. Januar des jeweiligen 
Kindergartenjahres eine Sprachstandserhebung an-
hand des Beobachtungsbogens „Sprachentwicklung 
und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden 
Kindern (SELDAK)“, 1. Auflage 2006, durchzuführen. 
3Der Beobachtungsbogen SELDAK kann auch in 
Auszügen verwendet werden. 4Die Sprachstandser-
hebung nach den Sätzen 1 und 2 dient als Grundlage 
für die Erklärung nach Art. 11 Abs. 3 Satz 3 BayKiBiG.

(3) Von der Sprachstandserhebung nach Abs. 2 
bleibt die Pflicht des Trägers unberührt, die Eltern  
regelmäßig über den Sprachstand der Kinder zu in-
formieren und diesen zu diesem Zweck fortlaufend zu 
beobachten (Art. 11 Abs. 3 Satz 1 und 2 BayKiBiG).‘

§ 7

Änderung der  
Meldedatenverordnung

§ 15 der Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 
15. September 2015 (GVBl. S. 357, BayRS 210-3-2-l), die 
zuletzt durch Verordnung vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 
S. 545) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Satz 1. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Meldebehörden übermitteln der zuständi-
gen Grundschule zur Durchführung der Sprach-
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standserhebung nach Art. 37 Abs. 3 BayEUG 
jährlich im Zeitraum vom 1. bis 10. September 
die Daten nach Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 8 der Kin-
der, die bis zum 30. September des auf die Da-
tenübermittlung folgenden Kalenderjahres fünf 
Jahre alt werden.“

2. Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Abs. 1“ die An-
gabe „Satz 1“ eingefügt.

b) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Ebenso übermitteln die Meldebehörden der 
zuständigen Grundschule zur Durchführung der 
Sprachstandserhebung die Daten der Kinder 
nach Abs. 1 Satz 2, die bis zum 31. August des 
auf die Datenübermittlung nach Abs. 1 Satz 2 fol-
genden Jahres aus dem Ausland oder aus dem 
Zuständigkeitsbereich einer Meldebehörde eines 
anderen Landes zuziehen.“

§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2251-4-S, 2251-11-S

Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Mediengesetzes und des  
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes

Das Bayerische Mediengesetz (BayMG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 (GVBl. 
S. 799, BayRS 2251-4-S), das zuletzt durch § 1 des Ge-
setzes vom 24. März 2022 (GVBl. S. 70) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem Art. 3 Abs. 2 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Das Ende der Veranstaltung von Hörfunk über einen 
bislang genutzten technischen Verbreitungsweg wird 
durch Gesetz bestimmt.“

2. In Art. 26 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „bis 5“ durch 
die Angabe „bis 4“ ersetzt.

3. In Art. 30 Satz 4 wird das Wort „Telemediengesetzes“ 
durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ ersetzt.

4. In Art. 39 Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe „31. Dezem-
ber 2024“ durch die Angabe „31. Dezember 2028“ 
ersetzt.

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes

Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Mediengesetzes  
(BayMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Oktober 2003 (GVBl. S. 799, BayRS 2251-4-S), das 
zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„(3) In den beiden, jeweils unterschiedlichen Unter-
nehmen nach § 62 MStV zuzurechnenden, bundesweit 
verbreiteten, nach Zuschaueranteilen reichweitenstärksten  
Fernsehvollprogrammen sind unabhängig von der Art  

ihrer Verbreitung im Rahmen der technischen Möglich-
keiten landesweite und regionale oder lokale Fenster-
programme zu schalten, deren Finanzierung durch Leis - 
tungsbescheid gegenüber den Anbietern oder Veranstal-
tern der bundesweiten Programme sicherzustellen ist.“

§ 3

Änderung des  
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge

Das Ausführungsgesetz Medienstaatsverträge 
(AGM) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 477, 480, BayRS 
2251-11-S), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 
24. März 2022 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird das Wort „Telemediengeset-
zes“ durch die Wörter „Digitale-Dienste-Gesetzes“ 
ersetzt.

2. Art. 1 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Soweit das Digitale-Dienste-Gesetz oder 
Staatsverträge der Länder keine anderweitige Zu-
ständigkeit vorsehen, überwacht die Landeszent-
rale die Einhaltung der Bestimmungen des Digita-
le-Dienste-Gesetzes mit Ausnahme der Vorschriften 
über den Datenschutz.“

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 30. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 17. Dezember 2024 
in Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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762-7-F, 762-6-F

Gesetz  
zur Änderung des  

Zweckvermögensgesetzes und des  
Bayerischen Landesbank-Gesetzes

vom 9. Dezember 2024

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen-
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird:

§ 1

Änderung des  
Zweckvermögensgesetzes

Das Zweckvermögensgesetz (ZweckVermG) vom 
23. Juli 1994 (GVBl. S. 602, BayRS 762-7-F), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 329 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt ge- 
ändert:

1. Art. 1 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Überschrift wird eingefügt:

„Bildung und Verwaltung von  
Zweckvermögen“.

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Das Staatsministerium wird zudem ermächtigt, 
durch Vertrag den durch Änderung und Neufas-
sung der Einbringungsverträge geschaffenen 
Beteiligungsvertrag zu beenden und das Zweck-
vermögen gegen eine angemessene Erhöhung 
der mittelbaren Beteiligung des Freistaates Bay-
ern an dem Grundkapital und den unter dem 
Vorbehalt der Beschlussfassung durch die Ge-
neralversammlung der Landesbank stehenden 
jährlichen Ausschüttungen der Landesbank in 
dieser zu belassen.“

2. In Art. 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Wettbewerbsneutralität“.

3. In Art. 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Ausfallbürgschaft“.

4. In Art. 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

§ 2

Änderung des  
Gesetzes über die  

Bayerische Landesbank

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 
(GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch 
§ 1 Abs. 328 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I wird Teil 1.

2. Art. 1a wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ ersetzt.

3. Die Abschnitte II und III werden die Teile 2 und 3.

4. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „v. H.“ durch die Anga-
be „%“ ersetzt.

b) In Satz 2 Nr. 2 werden nach der Angabe „Abs. 3“ 
die Wörter „ , soweit die Beteiligung in dem der 
Gewinnverwendung zugrunde liegenden Ge-
schäftsjahr bestanden hat“ eingefügt.

5. In Art. 13 werden die Wörter „und anderer Gesetze 
(BayRS 400-1-J), zuletzt geändert durch § 1 des Ge-
setzes vom 24. Dezember 2002 (GVBl S. 975, ber. 
2003 S. 52)“ gestrichen. 
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6. Abschnitt IV wird Teil 4.

7. In Art. 18 Satz 3 werden die Wörter „des Gesetzes 
über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bun-
des und der Länder vom 19. August 1969 (BGBl I 
S. 1273) in der jeweils geltenden Fassung“ durch die 
Wörter „des Haushaltsgrundsätzegesetzes“ ersetzt.

8. In Art. 18a Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Mio.“ je-
weils durch das Wort „Millionen“ ersetzt. 

9. Abschnitt V wird Teil 5.

10. Art. 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „vom 22. Mai 2005 
(BGBl I S. 1373) in seiner jeweiligen Fassung“ 
gestrichen.

b) In Abs. 3 Satz 2 sowie Abs. 4 Satz 1 und 2 wird 
die Angabe „v. H.“ jeweils durch die Angabe „%“ 
ersetzt. 

11. Abschnitt VI wird Teil 6.

12. In der Überschrift des Art. 28 wird das Wort „In-Kraft-
Treten“ durch das Wort „Inkrafttreten“ ersetzt.

§ 3

Weitere Änderung des  
Gesetzes über die  

Bayerische Landesbank

Das Bayerische Landesbank-Gesetz (BayLaBG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 2003 
(GVBl. S. 54, 316, BayRS 762-6-F), das zuletzt durch § 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Art. 12 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Im Übrigen ist der Bilanzgewinn an die am 
Grundkapital Beteiligten im Verhältnis ihrer  
Beteiligung abzuführen.“

b) In Satz 3 wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

2. Art. 23 Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 4

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 3 am 1. Januar 2026 in 
Kraft.

München, den 9. Dezember 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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754-4-1-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung  
energiewirtschaftlicher Vorschriften

vom 26. November 2024

Auf Grund des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Zuständig-
keitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, 
BayRS 2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, verordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Teil 1 der Verordnung zur Ausführung energiewirt-
schaftlicher Vorschriften (AVEn) vom 22. Januar 2002 
(GVBl. S. 18, BayRS 754-4-1-W), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 13. Dezember 2022 (GVBl. S. 729) geän-
dert worden ist, wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2024 in Kraft.

München, den 26. November 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2038-3-3-16-J

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Justiz

vom 13. November 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 10 Satz 5 und des Art. 67 
Satz 1 Nr. 2 und 3 des Leistungslaufbahngesetzes 
(LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS  
2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 
21. Juni 2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium der Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat und mit Zustimmung des 
Bayerischen Landespersonalausschusses:

§ 1

Die Fachverordnung Justiz (FachV-J) vom 8. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 417, BayRS 2038-3-3-16-J), die 
durch Verordnung vom 8. Mai 2018 (GVBl. S. 353) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach Teil 5 wird folgender Teil 6 eingefügt:

‚Teil 6

Zweite-Chance-Verfahren

§ 68

Voraussetzungen der Durchführung eines  
Zweite-Chance-Verfahrens

Die Einstellungsbehörde darf mit der Durchfüh-
rung eines Zweite-Chance-Verfahrens nur unter fol-
genden Voraussetzungen beginnen:

1. im jeweiligen besonderen Auswahlverfahren 
sind die Zeugnisse an die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und die Ranglisten an die Einstel-
lungsbehörde übermittelt worden,

2. die Einstellungsbehörde hat allen erfolgreichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des besonde-
ren Auswahlverfahrens eine Einstellungszusage 
gemacht, wobei eine Einstellungszusage unter 
dem Vorbehalt der Feststellung der persönlichen 
Eignung ausreichend ist,

3. die Zahl der erfolgreichen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des besonderen Auswahlverfahrens 
lässt aufgrund einer erfahrungsbasierten Pro-
gnose erwarten, dass nicht alle zur Verfügung 
stehenden Ausbildungs- oder Studienplätze im 
Vorbereitungsdienst besetzt werden können und

4. durch geeignete Vorkehrungen ist sichergestellt, 
dass alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des besonderen Auswahlverfahrens 
vorrangig vor den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Zweite-Chance-Verfahrens eingestellt 
werden können.

§ 69 

Bewerbung

Bewerberinnen und Bewerber haben bei ihrer Be-
werbung anzugeben, ob und mit welchem Ergebnis 
sie an einem besonderen Auswahlverfahren mit Gül-
tigkeit für das Einstellungsjahr teilgenommen haben.

§ 70 

Auswahl

(1) 1Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewer-
ber erfolgt nach einer Rangliste, die sich aus auf eine 
Dezimalstelle zu errechnenden Durchschnittsnoten 
ergibt. 2Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die bei 
der Bewerbung den nach Art. 7 LlbG geforderten 
Bildungsabschluss für den Einstieg in die 2. Qualifi-
kationsebene oder 3. Qualifikationsebene bereits be-
sitzen, sind die Noten des Abschlusszeugnisses, bei 
Bewerberinnen und Bewerbern, die diesen Bildungs-
abschluss noch nicht erworben haben, die Noten aus 
dem letzten vor der Bewerbung von der Schule oder 
der sonstigen Bildungseinrichtung ausgehändigten 
Zeugnis heranzuziehen. 3Soweit in den Zeugnissen 
Punkte ausgewiesen sind, sind sie zur Berechnung 
der Durchschnittsnote in ganze Noten umzurechnen.

(2) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungs-
dienst für die Fachlaufbahn Justiz, fachlicher Schwer-
punkt allgemeiner Vollzugsdienst, oder die Fachlauf-
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bahn Justiz, fachlicher Schwerpunkt Vollzugs- und 
Verwaltungsdienst, mit Einstieg in der 2. Qualifikati-
onsebene wird die Durchschnittsnote aus der Note 
des Fachs Deutsch und der Note eines von der Be-
werberin oder dem Bewerber zu wählenden Fachs 
Mathematik oder Rechnungswesen gebildet.

(3) Bei Bewerbungen für den Vorbereitungsdienst 
für die Fachlaufbahn Justiz, fachlicher Schwerpunkt 
Vollzugs- und Verwaltungsdienst, mit Einstieg in der 
3. Qualifikationsebene wird die Durchschnittsnote 
aus den Noten der Fächer Deutsch und Mathematik 
sowie der Note einer von der Bewerberin oder dem 
Bewerber zu wählenden Fremdsprache gebildet.

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die im Durch-
schnitt der gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 maßgeblichen 
Fächer nicht mindestens die Note „ausreichend“ 
(4,00) erreicht haben, dürfen nicht berücksichtigt 
werden.

(5) Verbleibt innerhalb der Rangliste eine Zahl 
von Bewerbungen im gleichen Rang, für die die Zahl 
der im Vorbereitungsdienst zur Verfügung stehenden 
Ausbildungs- oder Studienplätze nicht ausreichen, 
erfolgt eine weitere Differenzierung nach dem Durch-
schnitt aller im Zeugnis enthaltenen Schulnoten, 
hilfsweise nach dem Ergebnis von zur ergänzenden 
Auswahl geführten Bewerbungsgesprächen.

(6) Die sonstigen Zugangsvoraussetzungen für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst bleiben 
unberührt.‘

2. Der bisherige Teil 6 wird Teil 7.

3. Der bisherige § 68 wird § 71.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. Dezember 2024 in 
Kraft.

München, den 13. November 2024

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister
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2038-3-7-15-L

Verordnung  
zur Änderung der  

Fachverordnung Forst

vom 15. November 2024

Auf Grund

 – des Art. 22 Abs. 7 Satz 4 und des Art. 67 Satz 1 Nr. 3 
des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 21. Juni 
2024 (GVBl. S. 151) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus im Einver-
nehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat und mit Zustimmung des Baye-
rischen Landespersonalausschusses, und

 – des Art. 8 Abs. 1 des Forstzulassungsgesetzes 
(FoZulG) vom 10. Juni 1992 (GVBl. S. 150, BayRS 
2030-1-10-L), das zuletzt durch § 1 Abs. 12 der Ver-
ordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus:

§ 1

Die Fachverordnung Forst (FachV-Forst) vom 2. Juli 
2010 (GVBl. S. 380, BayRS 2038-3-7-15-L), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 25 der Verordnung vom 4. Juni 2024 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Absät-
zen“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt. 

2. In § 30 Satz 2 wird die Angabe „2024 bis 2028“ durch 
die Angabe „2025 bis 2029“ und die Angabe „73“ 
durch die Angabe „100“ ersetzt.

3. § 31 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „den bis zum“ 
durch die Wörter „den am“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „der bis zum“ 
durch die Wörter „der am“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

München, den 15. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 

Tourismus

Michaela K a n i b e r , Staatsministerin
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2230-7-1-K

Verordnung  
zur Änderung des  

Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes

vom 20. November 2024

Auf Grund des Art. 10 Abs. 3 Satz 3 und des Art. 19 
Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes (BaySchFG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K),  
das zuletzt durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. 
S. 238) und durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 
1. Juli 2024 (GVBl. S. 239) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus: 

§ 1

Das Bayerische Schulfinanzierungsgesetz (BaySch-
FG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 
2000 (GVBl. S. 455, 633, BayRS 2230-7-1-K), das zu-
letzt durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GVBl. S. 238) 
und durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli 
2024 (GVBl. S. 239) geändert worden ist, wird wie folgt  
geändert: 

1. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „1 475 €“ durch die An-

gabe „1 425 €“ ersetzt.

b) In Nr. 3 wird die Angabe „950 €“ durch die Anga-
be „975 €“ ersetzt.

c) In Nr. 4 wird die Angabe „1 925€“ durch die Anga-
be 1 800€“ ersetzt.

2. In Art. 19 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „800 €“ durch 
die Angabe „850 €“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft

München, den 20. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Anna S t o l z , Staatsministerin
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2132-1-24-B

Verordnung  
zur Änderung der  

Digitalen Bauantragsverordnung

vom 27. November 2024

Auf Grund 

 – des Art. 80a Satz 1 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), 
die zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 
(GVBl. S. 257) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 5 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 3. September 2024 
(GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung vom 
3. September 2024 (GVBl. S. 419) geändert worden 
ist, und

 – des Art. 7 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Abgra-
bungsgesetzes (BayAbgrG) vom 27. Dezember 1999 
(GVBl. S. 532, 535, BayRS 2132-2-B), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 
(GVBl. S. 663) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 2 Nr. 6 der Delegationsverordnung (DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 3. September 2024 
(GVBl. S. 418) und durch § 2 der Verordnung vom 
3. September 2024 (GVBl. S. 419) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr:

§ 1

§ 1 der Digitalen Bauantragsverordnung (DBauV) 
vom 2. Februar 2021 (GVBl. S. 26, BayRS 2132-1-24-B), 
die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2024 (GVBl. 
S. 536) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 11 wird folgende Nr. 12 eingefügt:

„12. Landratsamt Coburg,“.

b) Die bisherigen Nrn. 12 und 13 werden die Nrn. 13 
und 14.

c) Nach Nr. 14 wird folgende Nr. 15 eingefügt:

„15. Landratsamt Dillingen a.d.Donau,“.

d) Die bisherigen Nrn. 14 bis 18 werden die Nrn. 16 
bis 20.

e) Nach Nr. 20 werden die folgenden Nrn. 21 und 22 
eingefügt:

„21. Landratsamt Erlangen-Höchstadt,

22. Landratsamt Forchheim,“.

f) Die bisherigen Nrn. 19 bis 24 werden die Nrn. 23 
bis 28.

g) Nach Nr. 28 wird folgende Nr. 29 eingefügt:

„29. Landratsamt Haßberge,“.

h) Die bisherigen Nrn. 25 bis 31 werden die Nrn. 30 
bis 36.

i) Nach Nr. 36 wird folgende Nr. 37 eingefügt:

„37. Landratsamt Lichtenfels,“.

j) Die bisherigen Nrn. 32 bis 35 werden die Nrn. 38 
bis 41.

k) Nach Nr. 41 wird folgende Nr. 42 eingefügt:

„42. Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen,“.

l) Dis bisherigen Nrn. 36 bis 45 werden die Nrn. 43 
bis 52.

m) Nach Nr. 52 wird folgende Nr. 53 eingefügt:

„53. Landratsamt Rhön-Grabfeld,“.

n) Die bisherigen Nrn. 46 bis 49 werden die Nrn. 54 
bis 57.

o) Nach Nr. 57 wird folgende Nr. 58 eingefügt:

„58. Landratsamt Schweinfurt,“.
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p) Die bisherigen Nrn. 50 bis 57 werden die Nrn. 59 
bis 66.

2. Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5. Stadt Deggendorf,“.

b) Die bisherigen Nrn. 5 bis 9 werden die Nrn. 6 bis 
10.

c) Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 eingefügt:

„11. Stadt Germering,“.

d) Dis bisherige Nr. 10 wird Nr. 12.

e) Nach Nr. 12 wird folgende Nr. 13 eingefügt:

„13. Stadt Lindau (Bodensee),“.

f) Die bisherigen Nrn. 11 bis 15 werden die Nrn. 14 
bis 18.

g) Die bisherige Nr. 16 wird Nr. 19 und das Wort 
„und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

h) Die bisherige Nr. 17 wird Nr. 20 und der Punkt 
am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

i) Folgende Nr. 21 wird angefügt:

„21. Stadt Waldsassen.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

München, den 27. November 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Wohnen, Bau und Verkehr

Christian B e r n r e i t e r , Staatsminister
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1100-3-I

Änderung der  
Geschäftsordnung für den  

Bayerischen Landtag

vom 28. November 2024

§ 1

§ 42 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Bayeri-
schen Landtag (BayLTGeschO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. August 2009 (GVBl. S. 420, 
BayRS 1100-3-I), die zuletzt durch Beschluss des Baye-
rischen Landtags vom 17. Juli 2024 (GVBl. S. 316) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Wortlaut wird Satz 1.

2. Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Begründung sowie Aussprache zu einem Wahlvor-
schlag finden statt, wenn zwei Fraktionen dies bean-
tragen oder die Vollversammlung dies beschließt.“

§ 2

Diese Änderung der Geschäftsordnung tritt zum 
28. November 2024 in Kraft.

München, den 28. November 2024

Die Präsidentin des Bayerischen Landtags

Ilse A i g n e r

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2024 595

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München 
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat. 
Zur Herstellung des GVBl. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstraße 122, 80636 München
Tel. 0 89 / 29 01 42 - 59 / 69, Telefax 0 89 / 29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBl. können Sie über den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der 
Preis des Jahresabonnements für die amtliche Fassung des GVBl. beträgt ab dem 1. Januar 2019 90,00 € inkl. MwSt. 
und Versandkosten. Einzelausgaben können zum Preis von 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert 
werden. Für Abonnementkündigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nächsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums). 
Widerrufsrecht: Der Verlag räumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein. 
Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an: 
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 München
Bankverbindung: UniCredit Bank AG, IBAN: DE25 3022 0190 0036 9850 20

ISSN 0005-7134

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



596 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2024

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt  
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH 
Arnulfstraße 122, 80636 München 
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 19/3247 vom 16.09.2024
	Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren vom 16.09.2024 - Sparkassenverband Bayern (DEBYLT001A)
	Plenarprotokoll Nr. 28 vom 26.09.2024
	Beschlussempfehlung mit Bericht 19/4014 des HA vom 14.11.2024
	Beschluss des Plenums 19/4140 vom 28.11.2024
	Plenarprotokoll Nr. 34 vom 28.11.2024
	Gesetz- und Verordnungsblatt vom 16.12.2024
	Inhaltsverzeichnis
	Gesetz 
zur Erleichterung des 
Ehrenamts
	vom 9. Dezember 2024
	2010-1-I, 2011-2-I, 1102-1-F, 9210-1-I/B, 2013-1-1-F, 215-3-1-I

	Gesetz 
zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes und 
weiterer Rechtsvorschriften
	vom 9. Dezember 2024
	2024-1-I, 2020-1-1-I, 2020-3-1-I, 2020-4-2-I, 2023-7-I, 2023-8-I, 2023-15-I, 861-3-I, 2187-1-I

	Gesetz 
zur Einführung und Durchsetzung 
verbindlicher Sprachstandserhebungen und 
Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung
	vom 9. Dezember 2024
	2230-1-1-K, 2231-1-A, 26-6-I, 2230-1-1-1-K, 2232-2-K, 2231-1-1-A, 210-3-2-I

	Gesetz 
zur Änderung des 
Bayerischen Mediengesetzes und des 
Ausführungsgesetzes Medienstaatsverträge
	vom 9. Dezember 2024
	2251-4-S, 2251-11-S

	Gesetz 
zur Änderung des 
Zweckvermögensgesetzes und des 
Bayerischen Landesbank-Gesetzes
	vom 9. Dezember 2024
	762-7-F, 762-6-F

	Verordnung 
zur Änderung der 
Verordnung zur Ausführung 
energiewirtschaftlicher Vorschriften
	vom 26. November 2024
	754-4-1-W

	Verordnung 
zur Änderung der 
Fachverordnung Justiz
	vom 13. November 2024
	2038-3-3-16-J

	Verordnung 
zur Änderung der 
Fachverordnung Forst
	vom 15. November 2024
	2038-3-7-15-L

	Verordnung 
zur Änderung des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes
	vom 20. November 2024
	2230-7-1-K

	Verordnung 
zur Änderung der 
Digitalen Bauantragsverordnung
	vom 27. November 2024
	2132-1-24-B

	Änderung der 
Geschäftsordnung für den 
Bayerischen Landtag
	vom 28. November 2024
	1100-3-I

	Impressum




